
Wolfgang Pfeffer

Die Mitgliederversammlung im 
Verein

Ein Leitfaden fÄr Mitglieder und Vorstand

verlag vereinsknowhow www.vereinsknowhow.de

www.vereinsknowhow.de


Seite 2

Mitgliederversammlung www.vereinsknowhow.de

Wolfgang Pfeffer
Die Mitgliederversammlung im Verein
Ein Leitfaden f�r Mitglieder und Vorstand

ISBN 978-3-9814123-2-1

� verlag vereinsknowhow  Wolfgang Pfeffer  Drefahl/Mecklenburg  2011
Ringstr. 10
19372 Drefahl

Telefon (038721) 22 892
Fax (038721) 22 893

Internet www.vereinsknowhow.de
E-Mail email@vereinsknowhow.de

Verantwortlich Wolfgang Pfeffer

Die Texte sind mit gr��ter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung ist dennoch ausgeschlossen.

www.vereinsknowhow.de
www.vereinsknowhow.de


Seite 3

Mitgliederversammlung www.vereinsknowhow.de

Inhalt

1. Rechtliche Grundlagen............................................................................................. 5

2. Zust�ndigkeit der Mitgliederversammlung.............................................................. 5

3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung ......................................................... 6
3.1 Wer kann die Mitgliederversammlung einladen?...............................................................6
3.2. Ordentliche und au�erordentliche Mitgliederversammlung...............................................7
3.3. Die Einberufung auf Verlangen einer Minderheit ..............................................................8
3.4. Wann muss die Mitgliederversammlung einberufen werden?...........................................9
3.5. Form und Inhalt der Einladung .........................................................................................9
3.6. Einladungsfrist .................................................................................................................11
3.7. Wer darf an der Mitgliederversammlung teilnehmen? ......................................................12
3.8. Ort und Zeit der Versammlung .........................................................................................13

4. Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung...................................................... 13

5. Die Leitung der Mitgliederversammlung ................................................................. 15
Hausrecht und Ordnungsma�nahmen.............................................................................................. 16
Er�ffnung der Versammlung ............................................................................................................ 16
Feststellung der Beschlussf�higkeit.................................................................................................. 16
Bekanntgabe und Genehmigung der Tagesordnung ......................................................................... 16

6. Der Ablauf der Mitgliederversammlung................................................................... 17
6.1. Antr�ge ............................................................................................................................18

Sachantr�ge .................................................................................................................................... 18
Verfahrensantr�ge ........................................................................................................................... 18

6.2. Rederecht und Rednerliste...............................................................................................19
6.4. Der Umgang mit St�rern ..................................................................................................19

Entzug des Rederechts .................................................................................................................... 20
Der Saalverweis............................................................................................................................... 20

6.5. Ton- und Filmaufzeichnungen..........................................................................................20
6.6. Das Protokoll ...................................................................................................................21

Ergebnis- und Ablaufprotokoll .......................................................................................................... 21
Die Funktion des Protokolls.............................................................................................................. 21
Widerspruch gegen das Protokoll..................................................................................................... 22
Der Inhalt des Protokolls .................................................................................................................. 22
�nderungen des Protokolls .............................................................................................................. 23
Einsicht ins Protokoll........................................................................................................................ 23

6.7. Unterbrechung und Vertagung der Mitgliederversammlung ..............................................23

7. Die Beschlussfassung.............................................................................................. 24
7.1. Die Stimmabgabe ............................................................................................................24
7.2 Beschlussf�higkeit ............................................................................................................25
7.3 Die Abstimmungsmehrheit ................................................................................................26
7.4. Fehlerhafte Beschl�sse....................................................................................................27

Behandlung fehlerhafter Beschl�sse................................................................................................. 27
Nichtige Beschl�sse......................................................................................................................... 28
Anfechtbare Beschl�sse................................................................................................................... 28

8. Das Stimmrecht......................................................................................................... 29
8.1. Stimmenanzahl ................................................................................................................29
8.2. Die Aus�bung des Stimmrechts .......................................................................................30
8.3 Stimmrechtssausschluss ...................................................................................................30

www.vereinsknowhow.de


Seite 4

Mitgliederversammlung www.vereinsknowhow.de

8.4. Das Stimmrecht Minderj�hriger........................................................................................31

9. Wahlen und Wahlverfahren...................................................................................... 32
9.1. Zust�ndigkeit ...................................................................................................................32
9.2. Passives Wahlrecht .........................................................................................................32
9.3. Wahlabsprachen ..............................................................................................................33
9.4. W�hlbarkeit (aktives Wahlrecht) ......................................................................................33
9.5. Wahlvorschl�ge ...............................................................................................................33
9.6. Die Leitung der Wahl .......................................................................................................34
9.7. Wahlverfahren .................................................................................................................35

Einzelwahl ....................................................................................................................................... 35
Gesamtwahl .................................................................................................................................... 36
Zusammengefasste Wahl ................................................................................................................ 36
Sonstige Wahlverfahren................................................................................................................... 37

9.8. Die Stimmausz�hlung ......................................................................................................37
9.9. Annahme der Wahl ..........................................................................................................38
9.10. Anfechtung der Wahl .....................................................................................................38
9.11. Eintragung ins Vereinsregister........................................................................................38

10. Satzungs�nderungen ............................................................................................. 39
10.1. Was ist eine Satzungs�nderung .....................................................................................39
10.2. Zust�ndigkeit f�r Satzungs�nderungen...........................................................................40
10.3. Verfahren bei Satzungs�nderungen ...............................................................................40
10.4. Abstimmungsmehrheit ...................................................................................................41
10.5. Eintragung der Satzungs�nderung .................................................................................42
10.6. �nderungen des Vereinszwecks.....................................................................................42

11. Die Vertreter- oder Delegiertenversammlung ....................................................... 44
11.1 Die Einf�hrung der Delegiertenversammlung ..................................................................45
11.2. Festlegung der Zahl der Delegierten ..............................................................................45
11.3. �Gekorene� und �geborene� Delegierte ...........................................................................46
11.4. Die Amtsdauer der Delegierten ......................................................................................46
11.5. Die Art der Bestellung ....................................................................................................46
11.6. Die Festlegung der Stimmenzahl ...................................................................................47
11.7. Die Amtsdauer der Delegierten ......................................................................................47
11.8. Rechte und Pflichten des Delegierten.............................................................................48
11.9. Die Delegiertenversammlung .........................................................................................49

12. Die schriftliche Beschlussfassung im Verein ....................................................... 50
12.1. Wor�ber kann schriftlich abgestimmt werden? ...............................................................51
12.2. Die Durchf�hrung der schriftlichen Abstimmung.............................................................51

13. Welche Informationsrechte haben Mitglieder? ..................................................... 52

Index .............................................................................................................................. 53

www.vereinsknowhow.de


Seite 5

Mitgliederversammlung www.vereinsknowhow.de

Die Mitgliederversammlung (auch als Hauptversammlung, Generalversammlung, Voll-
versammlung u. �. bezeichnet) ist das zentrale willensbildende Organ des Vereins.

Das hei�t aber auch, dass sich hier Konflikte im Verein artikulieren, sei es innerhalb 
der Mitgliedschaft oder zwischen Mitgliedern und Vorstand. K�nnen sich Mitglieder 
oder Mitgliedergruppen nicht durchsetzen, werden nicht selten formale Fehler zum 
Ansatzpunkt, Beschl�sse der Mitgliederversammlung zu kippen. Umso wichtiger muss 
es f�r Vorstand bzw. Versammlungsleitung sein, formale M�ngel von der Einladung zur 
Versammlung bis zur Beschlussfassung zu vermeiden.

1. Rechtliche Grundlagen
Die Mitgliederversammlung ist ein im BGB festgelegtes Pflichtorgan des Vereins.

Die Satzung kann die Rechte der Mitgliederversammlung, die sonst nach den allge-
meinen Regelungen des BGB bestehen w�rden, einschr�nken oder diese Aufgaben 
einem anderen Vereinsorgan �bertragen. Die Mitgliederversammlung kann aber nicht 
grunds�tzlich beseitigt werden. Ebenso wenig d�rfen per Satzung ihre Rechte soweit 
eingeschr�nkt werden, dass der Verein v�llig von Organen au�erhalb der Mitglieder-
versammlung kontrolliert wird und die Mitgliederversammlung auf diese Organe keinen 
Einfluss hat.

Geh�ren bei einem sehr kleinen Verein alle Mitglieder dem Vorstand an, gelten 
Beschl�sse des Vorstandes als Beschl�sse der Mitgliederversammlung.

2. Zust�ndigkeit der Mitgliederversammlung
Grunds�tzlich fallen alle Angelegenheiten des Vereins in die Zust�ndigkeit der 
Mitgliederversammlung, die nicht per Satzung einem anderen Vereinsorgan � meist 
dem Vorstand � �bertragen wurden. Es gilt also der Grundsatz, dass im Zweifel die 
Mitgliederversammlung entscheidet. Diese Vorgangsweise ist nat�rlich nicht nur aus 
rechtlichen Gr�nden geboten.

Soweit die Satzung dies nicht anders regelt geh�ren zu den Aufgaben der Mitglieder-
versammlung insbesondere:

��die Bestellung und Kontrolle des Vorstandes und eventueller weitere 
Vereinsorgane (z. �. Beirat, Aussch�sse u. �)

��Beaufsichtigung und Entlastung des Vorstandes
��Beschlussfassung �ber Satzungs�nderungen, �nderungen des 

Vereinszwecks
��Beschlussfassung �ber die Aufl�sung des Vereins oder der Verschmelzung 

mit einem anderen Verein
��Bestellung und Abberufung von Liquidatoren
��Entscheidung �ber wichtige Angelegenheiten, laut Satzung oder nach 

Vorlage durch den Vorstand
��Erteilung von Weisungen an den Vorstand

www.vereinsknowhow.de
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Ein Weisungsrecht der Mitgliederversammlung gegen�ber den Vorstand besteht in 
der Regel nur in Angelegenheiten, f�r nicht laut Satzung der Vorstand allein zust�ndig 
ist. 

Durch die M�glichkeit der Abwahl und Neubestellung kann aber die Mitgliederver-
sammlung grunds�tzlich in allen Bereichen auf die Vorstandst�tigkeit Einfluss nehmen.

3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung
Als Mitgliederversammlung gilt das Zusammenkommen der Mitglieder des Vereins, 
wenn es sich um eine nach Ort und Zeit festgelegte Zusammenkunft handelt. Ein 
zuf�lliges Treffen der Mitglieder w�re danach keine Mitgliederversammlung im Sinn 
des BGB.

Ohne Versammlung ist nach � 32 BGB ein Beschluss der Mitglieder nur wirksam, wenn 
alle Mitglieder schriftlich zustimmen. Die Satzung kann hier aber eine andere Regelung 
treffen. So k�nnten also Beschl�sse der Mitglieder regelm��ig per schriftlicher Abstim-
mung getroffen werden, wenn die Satzung dies vorsieht.

Beschl�sse k�nnten auch online gefasst werden, z. B. per E-Mail oder Chat. Das wird 
aber alle Mitglieder Zugang haben m�ssen, wird eine solche Beschlussfassung nicht 
ohne eine entsprechenden Satzungsregelung zul�ssig sein. 

In Vereinsatzungen wird oft zwischen einer ordentlichen (turnusm��ig stattfindenden) 
und einer au�erordentlichen Mitgliederversammlung unterschieden. Das BGB kennt 
diesen Unterschied nicht. Es gelten daher f�r beide die gleichen Regelungen (z. B. 
Einladungsfristen, Beschlussf�higkeit). Die Satzung k�nnte hier aber eine Unter-
scheidung treffen und f�r beide Arten der Mitgliederversammlung unterschiedliche 
Regelungen vorgeben.

Beschl�sse der Mitgliederversammlung k�nnen auch ohne Versammlung gefasst 
werden, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich abgeben. 
Dabei muss aber wirklich von jedem Mitglied ein Schreiben vorliegen. Eine Schweigen 
kann nicht als Zustimmung gewertet werden. Eine Klausel, nach der bis zu einem fest-
gesetzten Zeitpunkt die schriftliche Stellungnahme eingehen muss, andernfalls wird die 
Zustimmung unterstellt, sind also nicht zul�ssig. Telefonisch kann die Zustimmung 
nicht eingeholt werden.

3.1 Wer kann die Mitgliederversammlung einladen?

F�r die Einberufung der Mitgliederversammlung ist � wenn die Satzung nichts 
anderes bestimmt � der vertretungsberechtigte Vorstand (i. S. des BGB, also laut 
Eintrag im Vereinsregister) zust�ndig und berechtigt, also nicht etwa Mitglieder des 
erweiterten Vorstandes.

Grunds�tzlich ist f�r die Einberufung ein g�ltiger Vorstandsbeschluss erforderlich. Es 
sein denn:

��die Satzung regelt das anders
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��es besteht f�r einzelne oder mehrere Vorstandsmitglieder eine Vertretungs-
berechtigung; dann k�nnen die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder 
die Mitgliederversammlung einberufen.

��die Mitgliederversammlung wird von allem Vorstandsmitgliedern einberufen.

Wird die Mitgliederversammlung von einem nicht zust�ndigen Vereinsorgan 
einberufen, ist die Einberufung unwirksam. Gefasste Beschl�sse sind nichtig.

Der Vorstand kann die Mitgliederversammlung nicht nach Beendigung seiner Amtszeit
einberufen. Ist aber noch kein neuer Vorstand bestellt, kann der nicht mehr amtierende 
Vorstand die Einberufung vornehmen, solange er noch im Vereinsregister einge-
tragen ist. Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt der Einberufung, nicht der der 
Abhaltung der Mitgliederversammlung.

Der R�cktritt des Vorstandes macht die Neuwahl durch eine noch einzuberufende 
Mitgliederversammlung also nicht problematisch. Der R�cktritt muss nicht erst in der 
Mitgliederversammlung erkl�rt werden.

Auch ein schon bestellter (gew�hlter) aber noch nicht eingetragener Vorstand kann die 
Mitgliederversammlung einberufen.

Die Einberufung muss von zust�ndigen Organ nicht pers�nlich vorgenommen werden. 
Sie kann auch durch einen Beauftragten erfolgen.

Wird die Mitgliederversammlung nicht durch den Vorstand oder durch eine in der 
Satzung benannte Person oder ein entsprechenden Organ einberufen, ist die Einbe-
rufung unwirksam. Es ist dann keine g�ltige Beschlussfassung m�glich.

Kein Problem ist die Einberufung durch einen vom Vorstand Beauftragten, solange 
klargestellt ist, dass die Einberufung vom Vorstand ausgeht.

Ein bereits einberufene Mitgliederversammlung kann (vom gleichen zust�ndigen 
Organ) abgesagt oder verlegt werden. F�r eine Verlegung vor Versammlungsbeginn 
gilt aber erneut die durch die Satzung bestimmte Einberufungsfrist. Eine solche 
Verlegung der Mitgliederversammlung kommt also einer Neueinberufung gleich.

Nach Er�ffnung der Versammlung kann eine Verlegung (Vertagung) nur durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung selbst erfolgen.

3.2. Ordentliche und au�erordentliche Mitgliederversammlung

Die Unterscheidung von ordentlicher und au�erordentlicher Mitgliederversammlung 
kennt das Gesetz nicht. Nur die Satzung kann hier eine Unterscheidung treffen und 
z. B. unterschiedliche Vorgaben f�r die Ladungsfrist oder die Beschlussf�higkeit 
machen.

In der Regel wird eine turnusm��ige Mitgliederversammlung als �ordentliche� Mitglie-
derversammlung bezeichnet. Trifft die Satzung aber keine speziellen Regelungen 
gelten f�r alle Versammlungen die gleichen Bedingungen.

Macht die Satzung Vorgaben f�r die Tagesordnung einer ordentlichen Mitgliederver-
sammlung (z. B. Rechenschaftsbericht), kann �ber diese Punkte nicht auf einer au�er-
ordentlichen Mitgliederversammlung abgestimmt werden. Ansonsten gibt es aber keine 
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Beschr�nkungen f�r die Beschlussfassung auf einer au�erordentlichen Mitglieder-
versammlung.

3.3. Die Einberufung auf Verlangen einer Minderheit

� 37 (2) BGB sieht vor, dass eine Minderheit von 10% der Mitglieder die Einberufung 
der Mitgliederversammlung verlangen kann. Dies muss

��schriftlich und
��unter Angabe des Zweckes und der Gr�nde erfolgen.

Diese Einberufung auf Verlangen einer Minderheit kann durch die Satzung nicht au�er 
Kraft gesetzt werden. Nur die erforderliche Quote kann abge�ndert werden. Da es sich 
dabei um ein Minderheitenrecht handelt, darf die Quote nicht 50 oder mehr Prozent 
betragen. Sie muss auch immer anteilig festgesetzt werden, nicht als absolute Mit-
gliederzahl. Anderfalls k�nnte bei einem entsprechenden Mitgliederschwund die 
festgelegte Minderheit zur Mehrheit werden.

Berechnungsgrundlage ist die Mitgliederzahl zum Zeitpunkt des Eingangs des Minder-
heitenverlangens. Einbezogen werden alle Mitglieder, die das Recht haben, an der 
Mitgliederversammlung teilzunehmen. Zeitgleich mit dem Eingang des Verlangens 
beitretende Mitglieder (wenn die Mitgliedschaft durch einfache Beitrittserkl�rung 
erworben werden kann) werden ber�cksichtigt.

Der Einberufungsantrag ist an das Vereinsorgan zu richten, das f�r die Einberufung der 
Mitgliederversammlung zust�ndig ist. In der Regel also an den Vorstand. Es gen�gt 
dabei, wenn das Schreiben einem Vorstandsmitglied zugeht. Das Schreiben kann 
entweder von allen Mitgliedern unterzeichnet sein oder jedes Mitglied reicht ein 
eigenes Schreiben ein.

Der Inhalt des Schreibens muss umfassen:
��den Zweck der Mitgliederversammlung, am besten als Tagesordnungspunkt
��die Gr�nde, warum ein Beschluss der Mitgliederversammlung in dieser 

Angelegenheit erforderlich ist.

Die Mitgliedersammlung muss von zust�ndigen Organ einberufen werden, wenn diese 
formellen Voraussetzungen erf�llt sind. Ein Recht den Antrag abzulehnen, besteht nur, 
wenn eine missbr�uchliche Nutzung des Minderheitenrechts vorliegt. So etwa wenn 
der Zweck nichts mit dem Vereinszweck zu tun hat oder bereits mehrfach behandelte 
Angelegenheiten angegeben wurden.

Wird dem Einberufungsverlangen nicht entsprochen, kann die Minderheit beim zust�n-
digen Amtsgericht den Antrag stellen, sie selbst zur Einberufung der Mitgliederver-
sammlung zu erm�chtigen. Das wird dann sinnvoll und erforderlich sein, wenn der 
Vorstand Entscheidungen blockiert.

Der Antrag muss schriftlich oder zur Niederschrift eingereicht werden. Die Antragsteller 
sollten namentlich aufgef�hrt und der Tagesordnungspunkt benannt werden.

Mit der Erm�chtigung des Amtsgerichts kann die Minderheit die Mitgliederversamm-
lung einberufen. Dabei m�ssen die gesetzlichen und satzungsm��igen Regelungen 
zur Einberufung beachtet werden (Form und Frist). Andernfalls k�nnen auf der 
Mitgliederversammlung keine g�ltigen Beschl�sse gefasst werden. F�r die so 
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einberufene Mitgliederversammlung gelten die gleichen Regelungen wie f�r eine 
ordnungsgem��e Versammlung.

F�r die Einberufung der Mitgliederversammlung hat die Minderheit das Recht, die daf�r 
erforderlichen Unterlagen des Vereins einzusehen (vor allem Mitgliederlisten). Das 
kann auch in einer gerichtlichen Klage gegen den Vorstand erzwungen werden.

3.4. Wann muss die Mitgliederversammlung einberufen werden?

Nach � 36 BGB muss die Mitgliederversammlung in den in der Satzung bestimmten 
F�llen einberufen werden, und dann, wenn das Interesse des Vereins es erfordert.

Ein solches Vereinsinteresse muss den Verein in seiner Gesamtheit betreffen. Sonder-
interessen von Mitgliedern oder Mitgliedergruppen sind kein hinreichender Grund. Der 
Sachverhalt muss f�r das Vereinleben von wesentliche Bedeutung sein und eine 
unverz�gliche Beratung und/oder Beschlussfassung durch die Mitglieder erforderlich 
machen.

Es besteht also f�r den Vorstand (oder das sonst nach Satzung zust�ndige Organ) 
eine Pflicht zur Einberufung. Verletzt der Vorstand diese Pflicht, kann er vom Verein 
daf�r in Haftung genommen werden.

In der Regel bestimmt die Satzung einen Turnus oder sachliche Gr�nde f�r die Einbe-
rufung. Fehlt eine Satzungsregel liegt es grunds�tzlich im Ermessen des Vorstandes 
(bzw. des in der Satzung als zust�ndig benannten Organs), wann die Mitgliederver-
sammlung einberufen wird. Die Mitgliederversammlung wird aber in aller Regel 
j�hrlich abgehalten werden.

Ein in der Satzung festgelegter Einberufungszeitpunkt (z. B. �j�hrlich� oder �in der 
ersten Jahresh�lfte�) ist bindend. Befolgt das Einberufungsorgan die Vorschrift nicht, 
kann es u. U. schadenersatzpflichtig gemacht werden. Auch wenn die Einberufung 
nicht zum vorgeschriebenen Zeitpunkt erfolgt, sind die auf der betreffenden Mitglieder-
versammlung gefassten Beschl�sse aber in der Regel g�ltig.

Ob die Durchf�hrung der Mitgliederversammlung auf gerichtlichem Weg eingeklagt 
werden kann, ist nicht gekl�rt. In der Regel bleibt die Einberufung �ber das Minder-
heitenbegehren � eventuell mit Erm�chtigung eines Mitglieds durch das Register-
gericht. Der Vorstand muss also nicht gerichtlich gezwungen werden, die Einberufung 
vorzunehmen. Eine Ausnahme kann gelten, wenn die Satzung das Quorum f�r das 
Minderheitenbegehren sehr hoch ansetzt.

3.5. Form und Inhalt der Einladung

Bestimmungen �ber die Einberufung der Mitgliederversammlung geh�ren zu den Soll-
vorschriften in der Satzung eines eingetragenen Vereins. Eine konkrete gesetzliche 
Vorgabe, wie die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgen muss, gibt es aber 
nicht. � 58 (4) BGB verlangt lediglich, dass die Satzung das regeln muss.

Die Satzung kann also weitgehend frei bestimmen, wie die Einladung erfolgt. Es muss 
aber sichergestellt sein, dass jedes Mitglied ohne unverh�ltnism��igen Aufwand 
Kenntnis von der Einladung bekommt.
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M�gliche Formen w�ren:
��m�ndlich, durch Boten, fernm�ndlich
��Brief (auch eingeschrieben), Rundschreiben, Fax
��E-Mail, wenn jedes Mitglied �ber einen Zugang verf�gt
��Ver�ffentlichung in einer Zeitung oder Zeitschrift (die aber in der Satzung 

konkret benannt sein muss), z. B. auch der Mitgliederzeitschrift
��durch Aushang an einem bekannten Ort (z. B. im Vereinsheim)

Einladungsformen, die den Mitglieder nicht direkt zugehen, sind aber nur f�r 
ordentliche Mitgliederversammlungen zul�ssig.

Wohl nicht zul�ssig und deshalb zu vermeiden sind Regelungen, nach denen f�r die 
Einladung mehrere M�glichkeiten bestehen, bei denen nicht in allen F�llen die 
Einladung pers�nlich zugeht. Also etwa durch Brief oder Ank�ndigung in der 
Vereinszeitschrift.

Eine zus�tzliche Verst�ndigung der Mitglieder (neben der vorgeschrieben Form der 
Einladung) ist zul�ssig aber ohne rechtliche Wirkung.

Eine telefonische Einladung ist deswegen problematisch, weil im Zweifelsfall der 
Nachweis, dass die Einladung tats�chlich ergangen ist, schwer zu f�hren ist.

Ist eine schriftliche Einladung vorgesehen, kann sie in Form eine Briefes, Ein-
schreibens oder Telefaxes erfolgen. Sie ist auch ohne Unterschrift g�ltig, wenn die 
Satzung das nicht ausdr�cklich fordert.

Die Ladung muss an die zuletzt bekannte Adresse des Mitglieds gehen. Adress�nde-
rungen, die dem Verein nicht mitgeteilt wurden, verhindern keine g�ltige Berufung der 
Mitgliederversammlung. Das Gleiche gilt z. B. f�r auf dem Postweg verloren gegangen 
Briefe.

Aus dem Inhalt des Einladungsschreibens muss sich ergeben:

��der einberufende Verein
��das einberufende Organ (Vorstand). Eine Namensangabe ist sinnvoll, aber 

nicht zwingend erforderlich.
��der klare Hinweis, dass es sich um eine Mitgliederversammlung handelt
��Ort, Datum und Uhrzeit der Versammlung
��die Tagesordnung

Muster f�r eine Einladung zur Mitgliederversammlung 

Vereinsadresse

Einladung zur Mitgliederversammlung

Sehr geehrtes Mitglied,

unsere diesj�hrige ordentliche Mitgliederversammlung findet statt am
am Samstag, den 1. Februar 2011, 18.30 Uhr
im Vereinsheim Hasenheide
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Tagesordnung:

1. Er�ffnung der Versammlung durch den 1. Vorsitzenden

2. Feststellung der ordnungsgem��en Einberufung und der Beschlu�f�higkeit der 
Mitgliederversammlung

3. Genehmigung der Tagesordnung

4. Verlesen der Niederschrift �ber die letzte Jahreshauptversammlung

5. Bericht des Vorstandsvorsitzenden �ber die Vereinsarbeit im zur�ckliegenden 
Vereinsjahr

6. Bericht des Kassenwarts

7. Veranstaltungsplanung f�r das kommende Jahr

8. Bericht des Leiters der Jugendabteilung

9. Aussprache �ber die Berichte

10. Entlastung des Vorstands

11. Verschiedenes

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Gr��en
Mustermann
Vorstandsvorsitzende

3.6. Einladungsfrist

Eine gesetzliche Vorschrift zur Ladefrist gibt es nicht, sie kann in der Satzung fest-
gelegt werden. Dabei darf sie aber nicht zu kurz sein. In der Regel nicht weniger als 
zwei Wochen. Sagt die Satzung zur Frist nicht aus, muss sie so lang gew�hlt werden, 
dass jedes Mitglied sich auf die Versammlung vorbereiten und an ihr teilnehmen kann. 
Die Dauer der Frist h�ngt dabei von den Bedingungen im Verein ab (z. B. Wohnorte 
der Mitglieder).

Wird die Ladefrist nicht eingehalten, k�nnen die Beschl�sse, die auf der Mitglieder-
versammlung gefasst werden, fehlerhaft sein. Sie sind aber nicht automatisch unwirk-
sam,. Das gilt auch, wenn � bei fehlender Satzungsregelung � eine unangemessen 
kurze Frist gew�hlt wurde.

F�r die Berechnung der Ladefrist gilt als Stichtag der Zeitpunkt, an dem die Ladung 
zugeht. Der Tag der Versammlung wird dabei nicht mitgerechnet. Postlaufzeiten 
(2 Tage) sind zu ber�cksichtigen. Die Satzung kann abweichende Regelungen treffen 
(etwa das Datum des Poststempels als Beginn der Frist).
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3.7. Wer darf an der Mitgliederversammlung teilnehmen?

An der Mitgliederversammlung darf grunds�tzlich jedes Mitglied teilnehmen, also auch 
Mitglieder mit Sonderstatus, wie Ehrenmitglieder, F�rdermitglieder usf. Das gilt auch 
f�r Mitglieder, die kein Stimmrecht besitzen.

In der Satzung kann nicht das Stimmrecht und das Recht zur Teilnahme an Mitglieder-
versammlungen gleichzeitig ausgeschlossen werden. Die Teilnahme kann aber von 
bestimmten Voraussetzungen abh�ngig gemacht werden, z. B. der Vorlage von 
Einladung oder Mitgliedsausweis.

Wurden nicht alle teilnahmeberechtigten Mitglieder eingeladen, kann dies zur Unwirk-
samkeit von auf der Mitgliederversammlung gefassten Beschl�ssen f�hren. Das ist 
aber nicht der Fall, wenn die fehlende Teilnahme der nicht eingeladenen Mitglieder 
keine Auswirkung auf die gefassten Beschl�sse hatte. Da dies aber nicht allein von 
den Abstimmungsergebnissen (Mehrheiten), sondern auch von einer eventuellen 
Einflussnahme der fehlenden Mitglieder auf die Debatte abh�ngig gemacht wird, ist 
hier Vorsicht geboten.

Eine Teilnahmeberechtigung an der Mitgliederversammlung haben nur Mitglieder und 
Organmitglieder � also z. B. Vorstands- oder Beiratsmitglieder, wenn sie nicht ohnehin 
Vereinsmitglieder sind. Mitgliederversammlungen sind grunds�tzlich nicht �ffentlich.

�ber die Zulassung von G�sten entscheidet die Mitgliederversammlung. In Einzel-
f�llen kann sich die Anwesenheitsberechtigung von Nichtmitgliedern aus der Satzung 
ergeben � z. B. wenn hier Vertretern eines Dachverbandes ein Teilnahmerecht 
einger�umt bekommen.

Grunds�tzlich beschr�nkt sich die Teilnahme von G�sten auf ein blo�es Anwesen-
heitsrecht. Eine Rede- oder gar Stimmrecht ergibt aus dem Teilnahmerecht nicht.

Berater oder Rechtsbeist�nde haben grunds�tzlich keinen Anspruch auf Teilnahme, es 
sei denn die Satzung l�sst das ausdr�cklich zu. Etwas anderes gilt nur bei der 
Verhandlung �ber Vereinsstrafma�nahmen, wenn sich auch der Verein eines Rechts-
beistandes bedient. Die Mitgliederversammlung kann aber �ber die Zulassung von 
Beratern und Beist�nden beschlie�en. 

Grunds�tzlich teilnahmeberechtigt sind die gesetzlichen Vertreter (Eltern) von 
Minderj�hrigen. Das gilt auch, wenn diese kein Stimmrecht haben. Anders als das 
Stimmrecht kann die Teilnahme an der Mitgliederversammlung nicht durch Satzung 
ausgeschlossen werden.

In der Regel hat ein Mitglied keinen Anspruch, Dritte zur Mitgliederversammlung hinzu-
zuziehen. Das gilt z. B. auch f�r Rechtsberater. Nur in Ausnahmef�llen k�nnen solche 
Personen hinzugezogen werden, also bei besonders komplizierten oder f�r das 
Mitglied au�erordentlich wichtigen Angelegenheiten. Die hinzugezogenen Personen 
d�rfen aber das Mitglied nur beraten; sie haben kein Recht an der Debatte 
teilzunehmen.

Ein Anspruch auf �ffentlichkeit der Versammlung (Anwesenheit von Journalisten) 
besteht ebenfalls nicht. Das gleiche gilt f�r Vertreter von Dachverb�nden u. �., wenn 
nicht die Satzung entsprechende Bestimmungen enth�lt.
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3.8. Ort und Zeit der Versammlung

Legt die Satzung einen Zeitrahmen f�r die Mitgliederversammlung fest, muss sich der 
Vorstand daran halten. Geringf�gige Abweichungen sind unproblematisch. Eine grobe 
Nichtbeachtung des Zeitpunktes kann aber als Anlass f�r eine Einberufung durch eine 
Minderheit genommen werden.

Fehlt eine Satzungsregelung, kann das Einberufungsorgan den Zeitpunkt festlegen. 
Die Mitgliederversammlung kann aber Vorgaben machen.

Der Zeitpunkt der Mitgliederversammlung muss so gew�hlt werden, dass allen 
Mitgliedern ohne besondere Erschwernisse die Teilnahme m�glich ist. D. h. u. a. es 
sollte

��keine Tageszeit gew�hlt werden, zu der die Mitglieder (z. B. berufsbedingt) 
regelm��ig verhindert sind (z. B. vormittags an Werktagen)

��an Sonn- und Feiertagen keine zu fr�he Tageszeit gew�hlt werden
��keine Zeit festgesetzt werden, zu der Mitglieder vereinsbezogen verhindert 

sind (Veranstaltungen, Wettk�mpfe)

��wenn vermeidbar der Beginn nicht so gew�hlt werden, dass die Versamm-
lung bis in die sp�ten Nachtstunden dauert

Eine falsche Terminwahl f�hrt nicht zur Ung�ltigkeit der Beschl�sse, kann sie aber 
fehlerhaft � d. h. anfechtbar � machen.

F�r den Ort der Versammlung muss die Satzung keine konkrete Festlegung treffen. 
Den Versammlungsort legt das Vereinsorgan fest, das f�r die Einberufung der 
Mitgliederversammlung zust�ndig ist (also i. d. R. der Vorstand). Es muss dabei das 
Vereinsherkommen beachten. Die Mitgliederversammlung kann � wenn die Satzung 
keine anderen Vorgaben macht � den Ort der n�chsten Mitgliederversammlung per 
Beschluss bestimmen.

Der Versammlungsort muss so gew�hlt werden, dass er f�r die Mitglieder in zumut-
barer Weise erreichbar ist. Er muss nicht zwingend der Ort des Vereinssitzes sein. Die 
Teilnahme darf f�r die Mitglieder durch die Wahl des Versammlungsortes aber nicht 
unn�tig erschwert werden. Der Versammlungsort muss also � wenn keine triftigen 
Gr�nde vorliegen � in der Region sein, in der der Verein seinen T�tigkeitsbereich hat. 
Bei bundes- oder landesweit t�tigen Vereinen spricht nicht dagegen, die Versammlung 
jeweils in wechselnde St�dten abzuhalten.

Die R�umlichkeiten m�ssen so beschaffen sein, dass alle Mitglieder Platz finden. 
K�nnen wegen Platzmangel nicht alle angereisten Mitglieder teilnehmen, k�nnen 
gefasste Beschl�sse unwirksam sein.

4. Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung
� 32 (1) BGB schreibt vor, dass Beschl�sse der Mitgliederversammlung nur dann g�ltig 
sind, wenn der �Gegenstand der Beschlussfassung� bei der Einberufung benannt 
wurde. 

Es gibt also zwei Voraussetzungen, wenn in der Mitgliederversammlung g�ltige 
Beschl�sse gefasst werden sollen:
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��Den Mitgliedern m�ssen die Tagesordnungspunkte mitgeteilt worden sein.
��Die Tagesordnung muss bereits mit der Einberufung der Mitgliederver-

sammlung bekannt gegeben werden.

�ber nachgereichte Tagesordnungspunkte k�nnen also nach der gesetzlichen 
Regelung keine g�ltigen Beschl�sse gefasst werden. Damit will der Gesetzgeber 
sicherstellen, dass es jedem Mitglied vorab m�glich ist zu entscheiden, ob die 
anstehenden Beschl�sse seine Anwesenheit auf der Mitgliederversammlung erfordern.

Diese Vorschrift des BGB ist aber �nachgiebig�. Die Satzung kann also etwas anderes 
bestimmen. Sie kann z. B. zulassen, dass auch nachgereichte Tagesordnungspunkte 
beschlussf�hig sind. Weicht die Satzung nicht von der BGB-Regelung ab, ist der 
Einladung auf jeden Fall eine Tagesordnung beizuf�gen. Formale Vorschriften gibt es 
daf�r aber nicht.

Aus der BGB-Regelung folgt, dass mit der Einladung zur Versammlung eine Sperre f�r 
die Aufnahme weiterer Beschlussgegenst�nde eintritt. Antr�ge zur Tagesordnung mit 
Beschlussfassung m�ssen also vor der Einberufung vorliegen. Grunds�tzlich � nach 
dem BGB � gilt sogar, dass eine Ab�nderung der Tagesordnung nach ihrer Bekannt-
gabe bei der Einladung nicht mehr m�glich ist.

In vielen Vereinsatzungen finden sich aber Regelungen, die es erm�glichen, die bei 
der Einladung zur Mitgliederversammlung vorgelegte Tagesordnung zu erg�nzen. Das 
bedeutet aber nicht, dass dazu auch g�ltige Beschl�sse gefasst werden k�nnen. Die 
Satzung m�sste da schon ausdr�cklich und eindeutig klarstellen, dass abweichend von 
der BGB-Vorschrift auch �ber nachtr�glich erg�nzte Tagesordnungspunkte abgestimmt 
werden kann. Auch hier gilt aber � jedenfalls wenn es sich um Satzungs�nderungen 
handelt � dass die Tagesordnungspunkte so rechtzeitig vor dem Zusammentritt der 
Mitgliederversammlung mitgeteilt werden, dass gen�gend Zeit zu einer sachgerechten 
Vorbereitung bleibt. Das gilt grunds�tzlich auch f�r eilbed�rftige Angelegenheiten 
(BGH, Urteil vom 17.11.1986, II ZR 304/85).

Erlaubt die Satzung keine sp�tere Erg�nzung der Tagesordnung, k�nnen (und 
m�ssen) die Themen nat�rlich auf der Mitgliederversammlung diskutiert und beraten 
werden. G�ltige Beschl�sse k�nnen dazu aber nicht erfolgen. Nat�rlich kann die Mit-
gliederversammlung den Vorstand aber anweisen, den entsprechenden Tagesord-
nungspunkt auf die Tagesordnung der n�chsten Versammlung zu setzen.

Beachtet werden sollten aber folgenden Einzelf�lle:
��Bei einer Satzungs�nderung muss in der Regel angegeben werden, 

welche Bestimmung ge�ndert werden soll. Empfehlenswert ist die Angabe 
der Formulierung der alten und neuen Satzungsregelung.

� Bei der geplanten Verh�ngung von Vereinsstrafen (z. B. Ausschluss eines 
Mitglieds) muss der Name des betroffenen Mitglieds angegeben werden 
(OLG Brandenburg, Urteil vom 21.02.2006, 11 U 24/05).

�¡Ein Tagesordnungspunkt �Verschiedenes� erlaubt keine g�ltige 
Beschlussfassung �ber darunter verhandelte Themen, sondern nur die 
Debatte.

Eine �nderung der Tagesordnung in der Mitgliederversammlung selbst ist m�glich. 
Das gilt aber ohne Satzungsgrundlage nur f�r die Streichung von Punkten und die 
�nderung der Reihenfolge. �ber Antr�ge zur Tagesordnung sollte abgestimmt werden. 
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In jeden Fall zul�ssig sind �nderungen in der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte. 
Nach Feststellung der Tagesordnung darf sie aber nur durch Beschluss der Mitglieder-
versammlung, nicht des Versammlungsleiters abge�ndert werden.

Es gilt aber die BGB-Regelung zur Beschlussfassung, falls die Satzung hiervon nicht 
abweicht. Es k�nnen dann keine g�ltigen Beschl�sse gefasst werden, wenn der 
Beschlussgegenstand nicht schon bei der Einladung benannt wurde. 

Neu auf die Tagesordnung gesetzte Beschl�sse (Dringlichkeitsantr�ge) k�nnen also 
nur debattiert werden, ein g�ltiger Beschluss ist nicht m�glich. Die Satzung (nicht aber 
eine Gesch�ftsordnung o. �.) kann aber eine abweichende Regelung erlauben.

5. Die Leitung der Mitgliederversammlung
Die Frage, wer die Mitgliederversammlung leitet, ist deswegen von Bedeutung, weil ein 
Versto� gegen Satzung oder Gesetz zur Ung�ltigkeit von Beschl�ssen f�hrt.

Grunds�tzlich bestimmt die Satzung, wer die Versammlung leitet. Erscheint die 
zust�ndige Person nicht, kann die Mitgliedersammlung einen Versammlungsleiter 
w�hlen.

Findet sich in der Satzung keine Regelung zur Versammlungsleitung, ist der Vorstand
zust�ndig. Konkret ist das zun�chst der Vorstandsvorsitzende, in der Folge sein 
Vertreter. Sind beide verhindert, k�nnen alle anderen Vorstandsmitglieder die Ver-
sammlung leiten.

Konkrete gesetzliche Vorschriften zu Aufgaben und Rechten des Versammlungsleiters 
gibt es nicht. Er kann sich grunds�tzlich auch an der Debatte beteiligen. Empfehlens-
wert ist es aber, in Punkten, die den Versammlungsleiter selbst betreffen, die Leitung 
an eine andere Person abzugeben.

Die Aufgaben und Befugnisse richten sich zun�chst � soweit vorhanden � nach der 
Gesch�ftsordnung der Mitgliederversammlung. Fehlt eine solche Vereinsordnung, hat 
der Versammlungsleiter grunds�tzlich alle Rechte und Pflichten, die f�r eine sach-
gem��e und reibungslose Durchf�hrung der Mitgliederversammlung erforderlich sind. 
Die Mitgliederversammlung kann dem Leiter aber per Beschluss Weisungen erteilen, 
soweit Satzung und Gesch�ftsordnung nicht schon verbindliche Vorgaben machen.

Die Versammlungsleitung muss demokratischen Verfahrensregeln folgen. Ma�-
nahmen, die sie ergreift, m�ssen erforderlich und verh�ltnism��ig sein und den 
Gleichbehandlungsgrundsatz beachten. So muss z. B. grunds�tzlich jedem Mitglied 
Rederecht gew�hrt werden, eine Redezeitbegrenzung muss f�r alle in gleichem 
Umfang gelten.

Folgende Befugnisse bei der Mitgliederversammlung liegen immer beim 
Versammlungsleiter:

�¢die Pr�fung der Teilnahmeberechtigung
�£die Er�ffnung der Versammlung
�¤die Feststellung der ordnungsgem��en Einberufung
�¥Bekanntgabe und Aufruf der Tagesordnung
�¦Worterteilung und Entgegennahme von Antr�gen
�§Ordnungsma�nahmen
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�¨Feststellung und Verk�ndung von Abstimmungsergebnissen
�©Schlie�ung der Versammlung

Hausrecht und OrdnungsmaÄnahmen
Der Versammlungsleiter �bt auch das Hausrecht aus. Es kann es aber grunds�tzlich 
nur gegen Dritte geltend machen. Teilnahmeberechtigte Mitglieder, deren gesetzliche 
Vertreter und Bevollm�chtigte unterliegen dagegen der Vereinsdisziplin. Ihr Ausschluss 
von der Versammlung setzt also einen durch Satzung geahndeten Versto� oder einen 
wichtigen Grund voraus. Wurde ein Mitglied aber berechtigt von der Versammlung 
ausgeschlossen, kann der Versammlungsleiter vom Hausrecht Gebrauch machen, um 
ihm den erneuten Zutritt zu verwehren.

F�r Ordnungsma�nahmen gegen Anwesende ist grunds�tzlich der Versammlungsleiter 
zust�ndig. Ein Betroffener hat kein Recht darauf, die Mitgliederversammlung anzu-
rufen.

ErÅffnung der Versammlung
Die f�rmliche Er�ffnung der Versammlung ist deswegen wichtig, weil so klargestellt 
wird, dass damit der rechtlich relevante Teil des Zusammentreffens beginnt. Die Ver-
sammlung muss grunds�tzlich p�nktlich beginnen. Vor allem eine vorzeitige Er�ffnung 
kann zur Unwirksamkeit von Beschl�ssen f�hren, wenn es dadurch Teilnehmern 
unm�glich gemacht wird, an der Beratung und Beschlussfassung teilzunehmen.

Feststellung der BeschlussfÇhigkeit
Die Feststellung der Beschlussf�higkeit ist vor allem dann erforderlich, wenn die 
Satzung daf�r eine Mindestmitgliederzahl verlangt. Auch wenn das nicht gilt, gibt sie 
Mitgliedern die M�glichkeit, eventuelle formale M�ngel bei der Einberufung der Mit-
gliederversammlung geltend zu machen.

Bekanntgabe und Genehmigung der Tagesordnung
Soweit die Satzung hier keine Vorgaben macht, gibt der Versammlungsleiter die bei 
der Einberufung mitgeteilte (vorl�ufige) Tagesordnung bekannt. Die Versammlung 
kann die Tagesordnung (stillschweigend) annehmen oder eine �nderung der Reihen-
folge beschlie�en. Die Reihenfolge kann auch vom Versammlungsleiter ge�ndert 
werden, wenn die Mitgliederversammlung keine Einw�nde hat. Ein Beschluss der 
Versammlung �ber die Reihenfolge ist f�r den Leiter aber bindend.

Die Aufnahme neuer Tagesordnungspunkte ist nur zul�ssig, wenn die Satzung das 
ausdr�cklich erlaubt. Andernfalls kann nur �ber die bereits bei der Einberufung 
mitgeteilten Tagesordnungspunkte ein g�ltiger Beschluss herbeigef�hrt werden.
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6. Der Ablauf der Mitgliederversammlung
Im BGB finden sich keine Vorschriften zum Ablauf der Mitgliederversammlung. Das gilt 
auch f�r die meisten Vereinssatzungen. Mangels anderer Vorgaben empfehlen sich 
folgende Hinweise zum Ablauf:

�ªDie Versammlung sollte vom Versammlungsleiter f�rmlich er�ffnet
werden, um den Beginn von Debatte und Beschlussfassung klarzustellen.

�«Zugleich sollte die Beschlussf�higkeit der Mitgliederversammlung 
festgestellt, bzw. Einw�nde dagegen gekl�rt werden. Das ist vor allem 
deswegen wichtig, weil dann anwesende Mitglieder nachtr�glich die 
Beschlussf�higkeit nicht mehr in Zweifel stellen k�nnen. Gerade bei 
unliebsamen Beschl�ssen ist die Anfechtung wegen formaler M�ngel ein 
h�ufiges Problem.

�¬Ist die Beschlussf�higkeit von der Zahl der erschienenen Mitglieder 
abh�ngig, sollte auch diese festgestellt werden.

�Existiert eine Satzungsvorschrift wonach das Protokoll der vorhergehenden 
Mitgliederversammlung genehmigt werden muss, sollte dar�ber zu Beginn 
der Versammlung abgestimmt werden. In der Regel wird dazu das Protokoll 
verlesen.

�®Gekl�rt werden sollte ebenfalls zu Beginn, ob Nichtmitglieder an der 
Versammlung teilnehmen d�rfen.

�¯Dem sollte die Bekanntgabe der Tagesordnung folgen. Insbesondere gilt 
dies f�r erg�nzende Antr�ge.

�°Antr�ge k�nnen auch noch bei der Behandlung der einzelnen Tages-
ordnungspunkte selbst gestellt werden. Nach Beschluss �ber die Ange-
legenheit ist eine Wiederholung der Debatte oder gar eine neue Abstim-
mung nicht zul�ssig.

�±Bei Unklarheiten bei der Stimmabgabe (offensichtlich fehlerhafte Ergeb-
nisse) dagegen kann die Abstimmung wiederholt werden.

�²Nach der Abstimmung sollte das Abstimmungsergebnis verk�ndet 
werden, also ob ein Antrag angenommen oder abgelehnt wurde. Dies ist 
aber keine Voraussetzung f�r die G�ltigkeit des Beschlusses.

�³Wortmeldungen der Mitglieder m�ssen beachtet werden. In der Regel wird 
das Wort in der Reihenfolge der Meldungen erteilt.

�´Der Versammlungsleiter kann bei Bedarf eine Redezeitbegrenzung
festlegen. Sie kann aber von der Mitgliederversammlung aufgehoben 
werden.

�µWird die Redezeit �berschritten, kann der Versammlungsleiter das Wort 
entziehen. Das gleiche bei beleidigenden oder unsachlichen �u�erungen.

Der Versammlungsleiter kann Hilfspersonen einsetzen, die ihn z. B. bei der Stimm-
ausz�hlung, als Ordner usw. unterst�tzen.

W�hrend der Versammlung hat der Versammlungsleiter die Ordnungsgewalt, die ihm 
erlaubt, St�rer von der Versammlung auszuschlie�en und des Raumes zu verweisen. 
In aller Regel sollte dieser Ma�nahme aber eine Ermahnung, Entziehung des Wortes 
o. �. vorausgehen. Der Ausschluss aus der Versammlung ist in jedem Fall vorher 
eindeutig anzuk�ndigen. 
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Die Entscheidung �ber den Abschluss von Debatten liegt bei der Versammlung, nicht 
beim Versammlungsleiter, wenn die Satzung oder Gesch�ftsordnung dies nicht anders 
regelt. Ein Antrag auf Ende der Debatte ist als Gesch�ftsordnungsantrag zu betrachten 
und abzustimmen.

Eine Vertagung also nach Beginn der Versammlung) der Mitgliederversammlung kann 
nicht vom Versammlungsleiter angeordnet werden, sondern unterliegt der Abstimmung 
durch die Mitglieder. Anders bei einer Verlegung (d. h. vor Beginn der Versammlung), 
hier kann das einberufende Organ � in der Regel also der Vorstand � entscheiden.

Nach Beendigung der Debatten und Behandlung aller Tagesordnungspunkte, sollte die 
Versammlung vom Versammlungsleiter f�rmlich geschlossen werden. So ist sicher-
gestellt, dass weitere Aussprachen usf. zwischen den Beteiligten auÅerhalb der Mit-
gliederversammlung erfolgen, also keine verbindlichen Beschl�sse mehr gefasst 
werden k�nnen.

6.1. Antr�ge

Bei der Behandlung der Tagesordnung muss unterschieden werden zwischen Sach-
antr�gen und Verfahrensantr�gen. F�r Sachantr�ge gilt n�mlich die gesetzliche Vor-
gabe, dass nur �ber Tagesordnungspunkte wirksame Beschl�sse gefasst werden 
k�nnen, die bereits bei der Einladung zur Mitgliederversammlung benannt wurden.

SachantrÇge
Nach � 32 BGB ist G�ltigkeit eines Beschlusses erforderlich, dass der Gegenstand bei 
der Einberufung der Mitgliederversammlung bezeichnet wird. Die bei der Einladung 
benannten Tagesordnungspunkte k�nnen also im Kern nicht abge�ndert werden. 
Etwas anderes gilt nur, wenn die Satzung Beschl�sse �ber nachtr�gliche Erg�nzungen 
zur Tagesordnung ausdr�cklich erlaubt oder alle Mitglieder des Vereins zustimmen. 
Die blo�e M�glichkeit Antr�ge zur Tagesordnung zu stellen, gen�gt dieser Anforderung 
aber nicht. Meist erlaubt die Satzung auf diese Weise nur eine Debatte, aber keine 
wirksame Abstimmung.

Alle Sachantr�ge m�ssen deswegen in einem engen Zusammenhang mit einem 
angek�ndigten Tagesordnungspunkt stehen. Erg�nzende oder einschr�nkende 
Antr�ge sind m�glich. Sie m�ssen aber in einem sachlichen Bezug zum Hauptantrag 
stehen. Fehlt dieser Bezug zum jeweiligen Tagesordnungspunkt, darf der Versamm-
lungsleiter dazu nicht abstimmen lassen. M�glich sind aber Sachantr�ge, die nur der 
Beratung oder der Auskunft dienen.

VerfahrensantrÇge
Antr�ge zum Verfahrensablauf k�nnen dagegen ohne Ank�ndigung in der Tages-
ordnung gestellt und behandelt werden. Sie k�nnen von jedem stimmberechtigten 
Mitglied gestellt werden, wenn die Satzung dazu keine Einschr�nkungen macht (z. B. 
indem sie eine Mindestzahl von Unterst�tzern verlangt).

Zu den Verfahrensantr�gen geh�ren:
�¶Antr�ge zur Tagesordnung, z. B. zur �nderung der Reihenfolge oder zur 

Zusammenlegung von Tagesordnungspunkten
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�·Antr�ge zur Gesch�ftordnung, z. B. auf Redezeitbegrenzungen, Schluss der 
Rednerliste oder Vorgaben f�r die Versammlungsleitung

�¸der Antrag auf Einberufung einer weiteren Mitgliederversammlung, etwa 
wegen Beschlussunf�higkeit.

6.2. Rederecht und Rednerliste

Zu Berichten des Vorstandes und der Erl�uterung der Tagesordnungspunkte findet in 
der Regel eine Aussprache statt. Jedes Mitglied hat dabei das Recht, Anmerkungen zu 
machen, Fragen zu stellen und Antr�ge einzubringen. Das gilt auch f�r nicht 
stimmberechtigte Mitglieder.

Das Rederecht ergibt sich aus dem Grundrecht der freien Meinungs�u�erungen. 
Einschr�nkungen beim Rederecht m�ssen deswegen einheitlich per Satzung geregelt 
werden. Der Versammlungsleiter muss den Mitgliedern die freie Rede erm�glichen und 
insbesondere darauf achten, dass Mitglieder nicht durch Drohungen, Einsch�ch-
terungen usf. daran gehindert werden. Grenzen findet die freie Meinungs�u�erung 
aber im Falle von unwahren Behauptungen, Beleidigungen und der Aus�bung von 
Druck auf anderen Beteiligte.

Wortmeldung erfolgen in der Regel in unmittelbarem Anschluss an Berichte oder die 
Erl�uterung von Tagesordnungspunkten. Das Rederecht wird grunds�tzlich in der 
Reihenfolge der Wortmeldungen erteilt. Bei mehreren Wortmeldungen wird meist eine 
Rednerliste gef�hrt. Abweichungen von der Rednerliste erfolgen �blicherweise nur bei 
Zwischenfragen oder Fragen an den Vorstand.

Eine Anspruch auf wiederholte Worterteilung besteht grunds�tzlich nicht. Eine Aus-
nahme davon gilt, wenn es erforderlich wird, eigene �u�erungen richtig zu stellen oder 
unzutreffende �u�erungen zur�ckzuweisen. Der Versammlungsleiter kann jedoch 
jederzeit das Wort ergreifen.

Eine Begrenzung der Redezeit kann durch Beschluss der Versammlung eingef�hrt 
werden, wenn nicht bereits die Satzung oder eine Gesch�ftsordnung entsprechende 
Regelungen treffen. Die Mitgliederversammlung kann die Redezeitbegrenzung auch 
dem Versammlungsleiter �berlassen; er ist aber an das Votum der Versammlung 
gebunden.

�ber den Schluss der Rednerliste und der Debatte entscheidet die Mitgliederversamm-
lung. Sie kann das aber stillschweigend dem Versammlungsleiter �berlassen. Da das 
Rederecht ein grundlegendes Mitgliederrecht ist, sollte mit der Entscheidung � auch 
bei Mehrheitsvotum � vorsichtig umgegangen werden. Es m�ssen ausreichende 
Gr�nde daf�r vorliegen, etwas der zeitliche Rahmen der Versammlung oder die 
ersch�pfende Behandlung des Themas. Im Zweifel sollte eine Vertagung der Ver-
sammlung in Betracht gezogen werden.

6.4. Der Umgang mit St�rern

Sieht die Satzung oder eine darauf gegr�ndete Vereinsordnung keine besonderen 
Sanktionen f�r den Umgang mit St�rern in der Mitgliederversammlung vor, kann der 
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Versammlungsleiter als Ordnungsma�nahmen den Entzug des Rederechts und den 
Saalverweis einsetzen.

Entzug des Rederechts
Der Versammlungsleiter kann das Rederecht entziehen, wenn der Redner vom Gegen-
stand der Beratung abweicht, sich beleidigend �u�ert oder unwahre Tatsachen 
behauptet. In der Regel wird er den Betreffenden zun�chst �zur Ordnung� rufen � je 
nach Art des Fehlverhaltens auch mehrfach. Das Gleiche gilt bei anderem unange-
messenem Verhalten wie Schreien oder �bertriebener Gestik.

Dem Redner, dem das Wort entzogen wurde, kann es zum gleichen Thema nicht 
wieder erteilt werden. Der Entzug des Rederechts sollte im Protokoll vermerkt werden.

Der Saalverweis
Das gravierendste Ordnungsmittel, dass dem Versammlungsleiter zur Verf�gung steht, 
ist der Saalverweis. Er setzt aber eine erhebliche St�rung voraus. d. h. der Betreffende 
macht die Beratung oder Abstimmung unm�glich oder erschwert sie deutlich. Das ist 
z. B. der Fall, wenn ein Anwesender erheblichen L�rm verursacht oder den Entzug des 
Rederechts nicht hinnimmt.

Ausgesprochen werden kann der Saalverweis gegen�ber allen Anwesenden, G�sten 
ebenso wie Mitgliedern oder Organmitgliedern. Des Saals verwiesen werden k�nnen 
aber nur einzelne St�rer. Bei Tumulten z. B. kann nicht willk�rlich ein Teil der Anwe-
senden ausgeschlossen werden.

Das Recht zum Saalverweis liegt beim Versammlungsleiter. Bei Mitgliedern begr�ndet 
es sich aus dem Mitgliedschaftsverh�ltnis. Bei Nichtmitgliedern greift das Hausrecht. 
Ein Beschluss der Versammlung ist nicht erforderlich.

Den Saalverweis kann der Versammlungsleiter polizeilich durchsetzen, weil der Straf-
tatbestand des Hausfriedensbruches erf�llt ist. Bei wiederholten erheblichen St�rungen 
kann der Leiter auch selbst die Gewaltanwendung � durch Ordner oder andere 
Teilnehmer � anordnen.

Rechtliche Mittel gegen den Saalverweises als solchen hat ein von der Versammlung 
Ausgeschlossener nicht. Er kann aber die Beschl�sse anfechten, die nach einem 
ungerechtfertigten Ausschluss zustande kamen.

Der Versammlungsleiter sollte den Saalverweis aber nur im Extremfall als Ordnungs-
mittel einsetzen. Der Ausschluss und die Gr�nde, die dazu f�hrten, sollten im Protokoll 
vermerkt werden. Empfehlenswert ist es au�erdem, sich entsprechender Zeugen zu 
versichern, damit im Streitfall kein Beweisproblem entsteht.

6.5. Ton- und Filmaufzeichnungen

Ton- und Filmaufzeichnungen w�hrend der Mitgliederversammlung greifen in die Per-
s�nlichkeitsrecht der Beteiligten ein. Die Einwilligung dazu muss deswegen von allen 
Anwesenden erteilt werden; ein Beschluss der Versammlung reicht daf�r nicht aus. 
Verweigert auch nur ein Teilnehmer die Zustimmung, m�ssen die Aufzeichnungen 
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unterbleiben. Gegen die Benutzung von Aufzeichnungsger�ten durch einzelne 
Anwesende muss der Versammlungsleiter dann vorgehen � notfalls per Saalverweis.

Macht der Verein Aufzeichnungen, um den Ablauf der Versammlung zu dokumen-
tieren, kann ein Redner f�r die Dauer seines Redebeitrages die Unterbrechung der 
Aufnahme verlangen.

6.6. Das Protokoll

Die Mindestanforderungen an das Protokoll der Mitgliederversammlung ergeben sich 
aus dem B�rgerlichen Gesetzbuch (BGB). Nach � 58 Nr. 4 BGB geh�rt eine Bestim-
mung �ber die Beurkundung von Beschl�ssen zu den Sollvorschriften in der Satzung. 
Da ohne eine solche Satzungsklausel der Verein nicht eingetragen werden kann, 
handelt es sich aber faktisch um eine Pflichtvorschrift.

Zwingend gefordert ist eine protokollarische Niederschrift immer dann, wenn f�r 
Anmeldungen zum Vereinsregister eine Beurkundung von Beschl�ssen n�tig ist � z. B. 
bei �nderungen im Vorstand oder Satzungs�nderungen. In aller Regel fasst die 
Satzung das aber weiter und geht von einer Protokollierung aller Beschl�sse und 
wesentlichen Inhalte der Mitgliederversammlung aus.

Ergebnis- und Ablaufprotokoll
Die Vorschrift des BGB verlangt der Form nach ein Ergebnisprotokoll. Es werden also 
nur die Ergebnisse der Beschl�sse (dazu geh�ren auch Wahlen) vermerkt � egal ob 
ein Antrag angenommen oder abgelehnt wurde. Neben Sachbeschl�ssen werden auch 
Verfahrensbeschl�sse (z. B. zur Tagesordnung) protokolliert.

Bei einem Ablaufprotokoll werden dagegen auch die gef�hrten Diskussionen, die 
Antr�ge und Redebeitr�ge vermerkt. In aller Regel geschieht das aber nur in inhalt-
lichen Grundz�gen. 

Sagt die Satzung nichts zur Form des Protokolls, erscheidet der Versammlungsleiter, 
ob ein Ablauf- oder ein Ergebnisprotokoll gef�hrt wird.

Die Funktion des Protokolls
Dem Protokoll kommt rechtlich regelm��ig nur eine Beweisfunktion zu. Beschl�sse 
sind also auch dann wirksam, wenn sie nicht protokolliert wurden. Etwas anderes gilt 
nur, wenn die Satzung die Beurkundung eindeutig als Voraussetzung f�r die Rechts-
wirksamkeit der Beschl�sse verlangt.

Das Gleiche gilt f�r den Inhalt des Beschlusses. Verbindlich ist, was beschlossen 
wurde, nicht was im Protokoll steht. Auch das kann die Satzung aber anders regeln �
also das als bindend festlegen, was zu Protokoll genommen wurde. In diesem Fall wird 
das Protokoll meist in der n�chsten Mitgliederversammlung genehmigt, um Abweich-
ungen vom eigentlichen getroffenen Beschluss auszuschlie�en.

Auch wenn die Satzung keine solchen Regelungen enth�lt, kommt dem Versamm-
lungsprotokoll aber ein � wenn auch nicht alleiniger � Beweiswert zu. Als private 
Urkunde gibt sie die Wahrnehmung der vermerkten Tatsachen aus Sicht des Proto-
kollf�hrers wieder. Diese Urkunde erh�lt aber in sp�teren Rechtsstreitigkeiten ein 
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gr��eres Gewicht, wenn den protokollierten Beschl�ssen nicht zeitnah widersprochen 
wurde.

Widerspruch gegen das Protokoll
Eine formelle Genehmigung des Protokolls durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung ist nicht erforderlich. Viele Satzungen sehen das aber vor. In der Regel ist dass 
auch der Zeitpunkt, Einw�nde gegen das Protokoll geltend zu machen. Zum Teil geben 
die Satzungen auch eine Widerspruchsfrist vor.

Wird vom Widerspruchsrecht kein Gebrauch gemacht, schlie�t das aber eine sp�tere 
Anfechtung eines Beschluss nicht aus. Das gilt besonders f�r materielle M�ngel � etwa 
fehlerhafter Stimmausz�hlung oder fehlender Beschlussf�higkeit. Das Recht zur 
Anfechtung wegen Verfahrensm�ngeln (z. B. bei Wahl des Versammlungsleiters) 
erlischt dagegen meist, wenn der Widerspruch nicht fristgerecht erfolgt.

Einw�nde zum Protokoll sollten deswegen zeitig vorgebracht werden � auch wenn die 
Satzung daf�r keine Frist vorsieht. Der Versammlungsleiter sollte sie ebenfalls zu 
Protokoll nehmen. Grunds�tzlich gilt n�mlich, dass ein beurkundeter Beschluss als 
g�ltig angesehen wird, wenn sich aus dem Protokoll nichts anderes ergibt. Unabh�ngig 
davon k�nnen aber Eingaben beim Registergericht gemacht werden, mit denen die 
Beschl�sse angefochten werden und die Unwirksamkeit eines � protokollierten �
Beschlusses kann gerichtlich festgestellt werden. Kommt es vor Gericht zu Beweis-
schwierigkeiten, geht ein unterlassener Widerspruch gegen das Protokoll aber zu 
Lasten des klagenden Mitglieds.

Der Inhalt des Protokolls
Zum Inhalt des Protokoll gibt es keine verbindlichen Vorgaben. Mindestabforderungen 
ergeben sich nur aus der genannten Beurkundungsfunktion bez�glich Ort, Datum und 
Name des Protokollf�hrers.

Typischerweise wird das Protokoll etwa folgenden Inhalt haben
�¹�(Ordentliche/Au�erordentliche) Mitgliederversammlung des XY-Vereins�
�ºOrt, Datum und Uhrzeit des Versammlungsbeginns
�»Namen des Protokollf�hrers und Versammlungsleiters
�¼Zahl der erschienenen Mitglieder, eventuell aufgeschl�sselt nach stimm-

und nicht stimmberechtigten
�½Er�ffnung der Versammlung
�¾eventuell Wahl des Versammlungsleiters und Protokollf�hrers
�¿Feststellung der ordnungsgem��en Einberufung und Mitteilung der 

Tagesordnung
�ÀFeststellung der Beschlussf�higkeit (soweit nicht jede Mitglieder-

versammlung beschlussf�hig ist)
�ÁBerichte von Vorstand, Schatzmeister, Kassenpr�fer usf.
�ÂEntlastung von Vorstand und anderen Organen
�ÃVorstandswahlen mit Angaben zur gew�hlten Person, zum Amt, zur Zahl 

der Stimmen und zur Annahme der Wahl
�ÄAngaben zu Sach- und Verfahrensantr�gen mit (genauem) Wortlaut
�ÅAbstimmungsergebnisse zu den Antr�gen mit Angaben zum Abstimmungs-

verfahren (Handzeichen, Stimmzettel usf.)
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�Æeventuell Widerspr�che zu Abstimmungsergebnissen
�ÇSchlie�ung der Versammlung (mit Uhrzeit)
�ÈUnterschriften von Versammlungsleiter und Protokollf�hrer, entsprechend 

der Satzungsregelungen

Die Verantwortung f�r das Protokoll hat in erster Linie der Versammlungsleiter. Das 
Protokoll sollte m�glichst bald nach der Versammlung erstellt werden, um verfahrens-
rechtliche Kl�rungen nicht zu verz�gern. Die Frist f�r die Anfechtung von Versamm-
lungsbeschl�ssen beginnt n�mlich erst nach Fertigstellung des Protokolls. 

Énderungen des Protokolls
�nderungen des Protokolls sind nur mit Zustimmung aller Unterzeichner m�glich. Die 
�nderung wird gesondert vermerkt und unterschrieben. 

Mitglieder haben keinen grunds�tzlichen Anspruch auf Berichtigung des Protokolls, 
wenn die Satzung das nicht vorsieht. Hier gelten nur zwei Ausnahmen:

�ÉDas Mitglied ist in seinen Pers�nlichkeitsrechten betroffen, etwa durch 
beleidigende oder diskriminierende �u�erungen.

�ÊDas Mitglied kann nachweisen, dass Erkl�rungen von ihm unrichtig oder 
unvollst�ndig wiedergegeben wurden.

Einsicht ins Protokoll
Enth�lt die Satzung keine einschl�gigen Regelungen, besteht f�r einzelne Mitglieder 
ein Recht zur Einsichtnahme ins Protokoll nur bei berechtigtem Interesse. Das gilt aber 
nur f�r die Endfassung, nicht etwa f�r Notizen des Protokollf�hrers. Das Einsichtsrecht 
umfasst auch die Anfertigung von Abschriften. Die Herausgabe oder gar Zusendung 
von Kopien kann ein Mitglied ohne entsprechende Satzungsvorschrift aber nicht 
verlangen.

In jedem Fall einsehen k�nnen Mitglieder aber Abschriften des Protokolls, die f�r 
Anmeldungen beim Vereinsregister eingereicht werden.

6.7. Unterbrechung und Vertagung der Mitgliederversammlung

Eine Unterbrechung der Versammlung ordnet grunds�tzlich der Versammlungsleiter 
an. Das gilt aber nur f�r kurzzeitige Unterbrechungen. Wird die Versammlung erst am 
n�chsten Tag fortgesetzt, ist die Mitgliederversammlung zust�ndig. Hier gen�gt ein 
einfacher Mehrheitsbeschluss.

Bei einer Unterbrechung f�r mehr als einen Tag handelt es sich um eine Vertagung. 
Die muss immer von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. Eine Vertagung 
ist nur m�glich, wenn gleichzeitig ein zeitnaher neuer Termin bestimmt wird. Zeitnah 
bedeutet hier innerhalb von ein bis zwei Wochen.

Wird der Beschluss zur Vertagung einstimmig gefasst, ist keine neue Einberufung der 
Mitgliederversammlung n�tig. Wenn nicht, muss eine neue Einladung erfolgen � unter 
Beachtung der satzungsgem��en Frist und Form. 

F�r die Vertagung muss aber ein sachlicher Grund vorliegen (z. B. Beschlussunf�hig-
keit oder fehlende Unterlagen). Die Vertagung darf nicht dazu benutzt werden, um 
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Beschl�sse zu verhindern. Das gilt besonders bei Einberufung der Mitgliederver-
sammlung durch ein Minderheitenbegehren. Hier muss �ber die Sachantr�ge der 
Minderheit abgestimmt werden, wenn kein sachlicher Grund f�r eine Vertagung 
vorliegt.

7. Die Beschlussfassung

7.1. Die Stimmabgabe

Von zentraler Bedeutung in der Mitgliederversammlung ist die Stimmabgabe. Auf den 
korrekten Ablauf, die Ausz�hlung und Protokollierung der Ergebnisse sollte entsprech-
ende Sorgfalt verwendet werden. 

Die Stimmabgabe in der Mitgliederversammlung ist eine Willenserkl�rung, f�r die die 
�blichen gesetzlichen Vorschriften gelten. Insbesondere kann die Stimmabgabe ange-
fochten werden. Eine wirksame Anfechtung f�hrt zur Nichtigkeit der Stimmabgabe von 
Anfang an. Der betreffende Beschluss wird aber nur dann unwirksam, wenn der 
Wegfall der Stimme(n) zu einem anderen Abstimmungsergebnis f�hren w�rde.

F�r minderj�hrige Mitglieder gilt � soweit die Satzung nichts anderes bestimmt: 

Die Stimmabgabe von Gesch�ftsunf�higen (vor Vollendung des siebten Lebens-
jahres) ist unwirksam.

Bei beschr�nkt Gesch�ftsf�higen (ab 7 bis unter 18) ist die Stimmabgabe grund-
s�tzlich nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (in der Regel der Eltern) 
wirksam. Der gesetzliche Vertreter kann, wenn die Satzung es nicht anders bestimmt, 
f�r den Minderj�hrigen abstimmen. 

Die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters
�Ëkann in schriftlicher Form vom Minderj�hrigen vorgelegt werden
�Ìoder der gesetzliche Vertreter kann den Verein in anderer Form von seiner 

Einwilligung in Kenntnis setzen

Liegt eine solche Zustimmung nicht vor, muss der Versammlungsleiter die Stimm-
abgabe zur�ckweisen, andernfalls bleibt die Stimmabgabe wirksam, wenn der gesetz-
liche Vertreter nicht nachtr�glich widerspricht.

Das Stimmrecht von Minderj�hrigen kann aber durch die Satzung ausgeschlossen
werden.

Die Stimmabgabe in der Mitgliederversammlung erfolgt grunds�tzlich pers�nlich. Das 
Mitglied muss also anwesend sein. Nur wenn die Satzung die ausdr�cklich zul�sst, 
kann die Stimmabgabe auch auf anderem Weg erfolgen (z. B. Online, via E-Mail usf.).

Entscheidend ist zun�chst, wie die Stimmabgabe in der Satzung geregelt ist. M�glich 
Formen w�ren:

�Íoffene Abstimmung, z. B. per Handzeichen, Zuruf
�Îschriftliche Abstimmung mit Stimmzetteln (auch geheim)
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Das Stimmabgabeverfahren kann per Satzung auch abh�ngig von Abstimmungs-
gegenstand festgelegt werden. So k�nnen Vorstandswahlen z. B. schriftlich, andere 
Abstimmungen dagegen m�ndlich erfolgen.

Enth�lt die Satzung keine Regelungen zu Stimmabgabe kann der Versammlungs-
leiter das Verfahren festlegen. Dabei sollte er sich an die vereins�blichen Verfahren 
halten. Sinnvoll ist es im Zweifelsfall �ber den Abstimmungsmodus von der Mitglieder-
versammlung beschlie�en zu lassen.

Einen Anspruch einzelner Mitglieder auf ein bestimmtes Abstimmungsverfahren gibt es 
nicht. 

Die Satzung kann f�r alle oder auch nur bestimmte Beschl�sse eine schriftliche 
Beschlussfassung vorsehen (also ohne Einberufung der Mitgliederversammlung). Die 
schriftliche Stimmabgabe kann dann, wenn nicht anders festgelegt, auch per 
Telegramm oder Fax erfolgen. 

7.2 Beschlussf�higkeit

Die Beschlussf�higkeit der Mitgliederversammlung ist die Voraussetzung f�r wirksame 
Beschl�sse. Nach dem BGB gibt es keine Mindestzahl anwesender Mitglieder f�r die 
Beschlussf�higkeit. Grunds�tzlich ist also jede Mitgliederversammlung beschlussf�hig, 
die ordnungsgem�� einberufen wurde, auch wenn nur ein Mitglied anwesend ist. 

H�ufig werden aber per Satzung Mindestzahlen an Mitgliedern gefordert. Das kann 
sowohl anteilig (z. B. die H�lfte der Mitglieder) als auch absolut (z. B. mindestens 10 
Mitglieder) geschehen. 

Bei der Berechnung dieser Mindestzahl f�r die Beschlussf�higkeit werden alle stimm-
berechtigten anwesenden Mitglieder einbezogen. Ein wegen eines ihn betreffenden 
Beschlusses nicht stimmberechtigtes Mitglied, darf nicht hinzugez�hlt werden.

Die Beschlussf�higkeit muss zum Zeitpunkt der Abstimmung, nicht z. B. des Beginns 
der Mitgliederversammlung bestehen. Versp�tet eintreffende Mitglieder k�nnen also zu 
einer zun�chst nicht bestehenden Beschlussf�higkeit f�hren, vorzeitiges Verlassen der 
Mitgliederversammlung entsprechend zur Beschlussunf�higkeit.

Enth�lt die Satzung eine Vorgabe f�r die Mindestzahl von Mitgliedern f�r die 
Beschlussf�higkeit, ist in aller Regel auch eine Bestimmung zur Abhaltung einer 
zweiten Mitgliederversammlung bei Beschlussunf�higkeit enthalten. Andernfalls 
k�nnte n�mlich die Beschlussunf�higkeit mangels erscheinender Mitglieder zum 
Dauerzustand werden.

F�r die Beschlussf�higkeit diese zweiten Versammlung kann (und wird) die Satzung 
abweichende Regelungen f�r die Mindestzahl der erschienenen Mitglieder treffen. In 
der Einladung zur zweiten Versammlung muss darauf aber hingewiesen werden. Die 
Einladung zur zweiten Versammlung muss grunds�tzlich die gleiche Tagesordnung 
haben, wenn die Satzung keine Abweichungen vorsieht.

Die Einladung zur zweiten Versammlung darf immer erst erfolgen, nach dem die erste 
Versammlung stattgefunden hat. Es kann aber per Satzung eine Eventualklausel
eingef�hrt werden. D. h. die zweite Versammlung findet automatisch statt, wenn die 
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erste nicht beschlussf�hig ist. So kann die zweite Satzung mehre Tage (oder auch nur 
Stunden) nach der ersten stattfinden.

7.3 Die Abstimmungsmehrheit

In aller Regel legt die Satzung f�r Beschl�sse eine bestimmte Mehrheit fest (z. B. 
einfache Mehrheit, Drei-Viertel-Mehrheit oder auch Einstimmigkeit). Andernfalls gelten 
die Bestimmungen des BGB. Hier wird allgemein die (einfache) �Mehrheit der 
erschienenen Mitglieder� f�r Beschl�sse gefordert.

Bei Ausz�hlung der Stimmen (so die herrschende Rechtsprechung) werden nur Ja-
und Nein-Stimmen ber�cksichtigt. Enthaltungen und ung�ltige Stimmen werden nicht in 
die Mehrheitsberechnung miteinbezogen. Eine einfache Mehrheit ist also gegeben 
(und der Beschluss damit gefasst), wenn die Zahl der Ja-Stimmen gr��er ist als die 
Zahl der Nein-Stimmen, unabh�ngig davon, wie viele Mitglieder sich enthalten. Die 
Zahl der anwesenden Mitglieder ist also f�r die Mehrheitsberechnung keine Bezugs-
gr��e. Das gilt auch bei Beschl�ssen, f�r die das Gesetz eine andere als die einfache 
Mehrheit verlangt.

Die Satzung kann von dieser Regelung abweichen, indem sie die Enthaltungen und 
ung�ltige Stimmen als Nein-Stimmen wertet. Das sollte aber in einer klaren Regelung 
erfolgen.

Im �brig gelten folgenden begriffliche Regelungen:
�ÏBei einstimmigen Beschl�ssen m�ssen alle Mitglieder mit Ja gestimmt 

haben. Enthaltungen oder ung�ltige Stimmen verhindern eine Einstim-
migkeit.

�ÐBei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt, wenn die Satzung dies 
nicht anders vorsieht. So k�nnen z. B. Stimmen bestimmter Mitglieder 
(Vorstand, Gr�ndungsmitglieder) laut Satzung hier den Ausschlag geben 
(Stichentscheidungsrecht).

�ÑEine einfache Mehrheit erreicht ein Beschlussantrag bzw. Wahlvorschlag, 
wenn er mehr als die H�lfte der g�ltigen Stimmen auf sich vereinigt. 
Erforderlich ist, dass die Zahl der g�ltigen Ja-Stimmen die der g�ltigen Nein-
Stimmen um wenigstens eine �bertrifft.

�ÒEine absolute Mehrheit bedeutet, soweit in der Satzung nicht anders 
definiert das gleiche wie eine einfache Mehrheit.

�ÓEine relative Mehrheit liegt vor, wenn eine von mehreren Beschluss-
alternativen die meisten Ja-Stimmen bekam.

�ÔEine qualifizierte Mehrheit ist eine gr��ere Mehrheit als die einfache 
Mehrheit � z. B. eine Drei-Viertel-Mehrheit.

Der Begriff �einfache Mehrheit� wird h�ufig missverstanden und als gleichbedeutend 
mit �relativer Mehrheit� angesehen. Das ist aber nur der Fall, wenn nur zwei Beschluss-
alternativen zu Wahl stehen.

Beispiel: Die Mitgliederversammlung beschlie�t �ber die Entlastung des Vor-
standes. Die beiden Alternativen lauten �Entlastung erteilen� oder �Entlastung 
verweigern�. Hier ist (nach der BGB-Regelung) die Entlastung erteilt, wenn mehr 
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Mitglieder f�r als gegen die Entlastung stimmen. Da Enthaltungen und ung�ltige 
Stimmen nicht gez�hlt werden, liegt sowohl eine absolute Mehrheit vor (mehr als 
50% Ja-Stimmen) als auch eine relative (die meisten Stimmen lauten Ja).

Anders sieht es aus, wenn mehr als zwei Alternativen zur Abstimmung stehen. Dann 
erreicht eine einfache (absolute) Mehrheit der Vorschlag der mehr als die H�lfte der 
abgegeben Stimmen erh�lt.

Beispiel: F�r das Amt des Vorstandsvorsitzenden stehen drei Bewerber zu 
Auswahl. Der erste erh�lt 15 Stimmen, der zweite 25 und der Dritte 35. Der Dritte 
Kandidat hat zwar die relative Mehrheit (die meisten Stimmen), nicht aber die 
einfache. Verlangt die Satzung eine Wahl mit einfacher Mehrheit, m�sste der 
Gew�hlte als die H�lfte der abgegeben Stimmen haben. In diesem Fall also 
mindesten 38 � die H�lfte von 75 (= 15+25+35; aufgerundet).

Nehmen Nichtmitglieder an der Abstimmung teil, f�hrt dies nicht zur Ung�ltigkeit der 
Abstimmungsergebnisse, wenn sich dadurch keine �nderung der Abstimmungsergeb-
nisses ergibt, d. h. wenn die Mehrheit auch nach Abzug dieser Stimmen zustande 
kommt.

7.4. Fehlerhafte Beschl�sse

Ein ordnungsgem��er Beschluss kann nur auf einer Versammlung oder Sitzung getrof-
fen werden, die so einberufen wurde, wie es die Satzung � oder eventuell eine Ge-
sch�ftsordnung � es vorsieht. Es m�ssen die Ladungsfristen und Formen beachtet 
werden. 

Die dem Beschluss zugrundeliegende Abstimmung muss ebenfalls ordnungsgem�� 
durchgef�hrt werden. Dazu geh�rt, dass an der Abstimmung nur stimmberechtigte 
Mitglieder teilnehmen und gegebenenfalls vorgeschriebene Regularien (Form der 
Abstimmung) eingehalten werden. Nicht zuletzt m�ssen die erforderliche Mehrheiten 
erreicht werden.

Wenn ein Beschluss ohne die Einhaltung dieser Formalien herbeigef�hrt wurde, ist er 
fehlerhaft. Selbst wenn der Beschluss in formeller Hinsicht ordnungsgem�� ist, kann 
es vorkommen, dass er gegen die Satzung oder Gesetze verst��t. Auch dann liegt ein 
fehlerhafter Beschluss vor.

Behandlung fehlerhafter BeschlÑsse
Wie ein solcher fehlerhafter Beschluss behandelt werden muss, ergibt sich nicht aus 
dem Gesetz, da � anders als etwa im Aktienrecht � im Vereinsrecht des B�rgerlichen 
Gesetzbuches keine Reglung enthalten ist. Die Rechtsprechung lehnt es zudem ab, 
diese Regelungen des Aktienrechts auf das Vereinsrecht zu �bertragen.

Die Rechtsprechung sieht somit einen Beschluss entweder als g�ltig oder ung�ltig an. 
Dieses drastische Ergebnis wird dadurch relativiert, dass der Verein nachweisen kann, 
dass der Mangel f�r das Beschlussergebnis nicht relevant war. Das kann aber teil-
weise schwierig sein.

www.vereinsknowhow.de


Seite 28

Mitgliederversammlung www.vereinsknowhow.de

Beispiel: Wenn zu einer Mitgliederversammlung nicht alle Mitglieder eingeladen 
wurden und ein Beschluss gefasst wurde, kann sich der Verein darauf berufen, dass 
der Beschluss auch durch diese Mitglieder unterst�tzt worden w�re oder der 
Beschluss auch ohne diese Stimmen so gefasst worden w�re. Wenn er sich jedoch 
allein auf die Mehrheitsverh�ltnisse des Beschlusses beruft, k�nnte 
entgegengehalten werden, dass zu den mitgliedschaftlichen Rechten nicht nur die 
Abstimmung, sondern auch die Diskussion geh�rt. Durch die Redebeitr�ge h�tte 
das nicht eingeladene Mitglied beispielsweise den Diskussionsverlauf beeinflussen 
k�nnen und so auch ein anderes Abstimmungsergebnis herbeif�hren k�nnen.

Hier muss unterschieden werden zwischen
�Õnichtigen Beschl�ssen
�Öund fehlerhaften Beschl�ssen, die ger�gt werden m�ssen.

Nichtige BeschlÑsse
Ist ein Beschluss nichtig, wird es so angesehen, als sei es �berhaupt nicht vorgenom-
men worden.

Das ist der Fall , wenn
�×der Beschluss gegen ein gesetzliches Verbot verst��t
�Øgegen die guten Sitten verst��t
�Ùgegen Satzungsbestimmungen verst��t, die dem Mitgliederschutz dienen.

Ein Versto� gegen ein Gesetz w�re beispielsweise ein Versto� gegen zwingende 
vereinsrechtliche Vorschriften des BGB. Es kann also z. B. nicht beschlossen werden, 
dass es den Mitgliedern nicht mehr m�glich ist, ihre Mitgliedschaft zu k�ndigen 
(Versto� gegen � 39 BGB). Auch ein Beschluss, den Vorstand abzuschaffen, w�re 
nichtig, da der Verein einen Vorstand haben muss (Versto� gegen � 26 Nr. 1 BGB).

Auch ein Versto� gegen die guten Sitten ist nach � 138 BGB nichtig. Ein solcher l�ge 
vor, wenn beispielsweise ein Beschluss eine Minderheit des Vereins gegen�ber der 
Mehrheit bevorzugen w�rde.

Dar�ber hinaus sind Beschl�sse nichtig, wenn sie gegen Satzungsbestimmungen 
versto�en, welche gemeinschaftlichen Interessen der Mitglieder an einer ordnungs-
gem��en Willensbildung dienen. Sieht beispielsweise die Satzung beispielsweise vor, 
dass die Tagesordnung mit dem genauen Wortlaut der Antr�ge vorher mitgeteilt 
werden muss, ist ein Versto� dagegen ein Nichtigkeitsgrund. Auch eine satzungs-
widrige Versammlungsleitung oder eine fehlende Beschlussf�higkeit f�hrt zu der 
Nichtigkeit eines Beschlusses.

Anfechtbare BeschlÑsse
In anderen F�llen, wenn also die Satzungsbestimmung keinem �bergeordneten 
Interesse dient, ist der Beschluss nicht grunds�tzlich nichtig, sondern lediglich 
anfechtbar. Das hei�t, dass der betreffende Beschluss ger�gt werden muss, um 
unwirksam zu werden.

Die R�ge eines fehlerhaften Beschlusses muss in der jeweiligen Mitgliederversamm-
lung oder Sitzung erfolgen, wenn der Beschluss durch einen Teilnehmer ger�gt wird. 
L�sst der Teilnehmer den Beschluss fassen, ohne ihn zu r�gen, handelt er treuwidrig. 
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Er kann aber den Beschluss sp�ter r�gen, wenn er den Mangel zun�chst nicht 
erkannte oder an der Versammlung nicht teilgenommen hatte. Eine bestimmte Frist ist 
hier nicht vorgesehen, kann aber in der Satzung vorgesehen werden. Die R�ge muss 
jedoch innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen. Was unter einer angemessenen 
Frist zu verstehen ist, wird unterschiedlich beurteilt. Eine R�ge, welche nach sechs 
Monaten eingelegt wird, kann als verwirkt angesehen werden. Die R�ge sollte somit so 
schnell wie m�glich eingelegt werden.

Anfechtungsberechtigt sind nur Vereinsmitglieder. Wurde die Mitgliedschaft beendet, 
muss sie zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestanden haben.

Wenn die R�ge ordnungsgem�� erhoben wurde und sachlich begr�ndet ist, so ist der 
beanstandete Beschluss als von Anfang an ung�ltig zu behandeln. Der Vorstand darf 
diesen Beschluss nicht ausf�hren, da er sich ansonsten schadensersatzpflichtig macht. 
Wenn ein solcher Beschluss ausgef�hrt wird und durch die Ausf�hrung Dritte gesch�-
digt werden, so haftet der Verein nach � 31 BGB.

F�r den Verein bedeutet das, dass der Beschluss erneut in satzungsgem��er Form 
herbeigef�hrt werden muss. 

Jedes Mitglied kann die Nichtigkeit eines Beschlusses auch durch eine Feststellungs-
klage (� 256 Zivilprozessordnung) gegen denn Verein geltend machen. Wenn das 
angerufene Gericht die Nichtigkeit des Beschlusses festgestellt hat, so wirkt dieses 
Urteil allgemeinverbindlich und muss auch durch das Registergericht beachtet werden.

8. Das Stimmrecht
Das Stimmrecht ist das wichtigste Mitgliedsrecht. Grunds�tzlich hat jedes Mitglied eine
Stimme. F�r eine Abweichung von diesem Grundsatz ist eine Satzungsregelung 
erforderlich. So k�nnen einzelnen Mitgliedern oder Mitgliedergruppen (z. B. 
Gr�ndungsmitgliedern, aber auch Altersgruppen) erweiterte oder eingeschr�nkte 
Stimmrechte zugeteilt werden. Das kann allgemein oder in bestimmten F�llen (z. B. 
Satzungs�nderung) der Fall sein.

Das Stimmrecht muss grunds�tzlich pers�nlich ausge�bt werden. Eine �bertragung 
(also Bevollm�chtigung eines anderen) ist nur zul�ssig, wenn die Satzung es erlaubt. 
Dabei d�rfte es sich in aller Regel um die �bertragung auf andere Mitglieder handeln. 
Ob eine �bertragung auch auf Nichtmitglieder m�glich ist, ist rechtlich fraglich, wenn 
die Satzung es nicht ausdr�cklich erlaubt. Grunds�tzlich haben n�mlich Nichtmitglieder 
keinen Zugang zur Mitgliederversammlung.

Bei juristischen Personen (andere Vereine, GmbH usf.) steht das Stimmrecht nur 
dem gesetzlichen Vertreter (Vorstand, Gesch�ftsf�hrer) zu, au�er die Satzung 
erlaubt eine Bevollm�chtigung.

8.1. Stimmenanzahl

Jedes Mitglied hat grunds�tzlich nur eine Stimme. Ausnahmen k�nnen sich nur durch 
die Satzung ergeben. Hier kann beispielsweise einer besonderen Mitgliedergruppe 
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(z. B. den Gr�ndungsmitgliedern) nach � 35 BGB ein erh�htes Stimmrecht als Sonder-
recht einger�umt werden. 

Besitzt ein Mitglied mehrere Stimmen, k�nnen diese nur einheitlich abgeben werden 
(im Unterschied zu den �bertragenden Stimmen).

In Delegiertenversammlungen von Verb�nden bestimmen sich das Stimmrecht und die 
Anzahl der Stimmen oft aus der Zahl der vertretenen Mitgliedern des angeschlossenen 
Vereins. Daf�r ist aber eine besondere Satzungsregelung n�tig. Ansonsten hat jeder 
Mitgliedsverein nur eine Stimme.

Teilweise sehen Satzungen f�r bestimmte Mitgliedergruppen kein Stimmrecht vor 
(�F�rdermitglieder� oder �inaktive� Mitglieder). Auch hier kommt es entscheidend auf 
die Satzung an, da nur durch diese Rechte von Mitgliedern eingeschr�nkt werden 
k�nnen. Dar�ber hinaus ist hier der Grundsatz der Gleichbehandlung zu beachten, 
d. h. dass unter gleichen Voraussetzungen auch gleiche Rechte gew�hrt werden 
m�ssen.

8.2. Die Aus�bung des Stimmrechts

Grunds�tzlich kann das Stimmrecht als Mitgliedsrecht nur pers�nlich ausge�bt werden 
(� 38 BGB). Von dieser gesetzlichen Grundregel kann die Satzung nach � 40 BGB 
abweichen und Stimmrechts�bertragungen zulassen. Ob die M�glichkeit der Stimm-
rechts�bertragung sinnvoll ist, muss jeder Verein f�r sich entscheiden. Es wird aber 
empfohlen, zumindest die Zahl der �bertragenen Stimmen zu begrenzen, da 
ansonsten dem Verein die demokratische Grundstruktur verloren geht.

Empfehlenswert ist au�erdem, nur eine einheitliche Stimmabgabe zu erlauben, weil 
andernfalls eine Auswertung der Abstimmung erschwert wird.

Eine Bindung der �bertragenen Stimme (also die Verpflichtung in bestimmter Weise zu 
stimmen) hat dem Verein gegen�ber keine Bedeutung. Ein Mitglied kann also einen 
Beschluss nicht anfechten, weil der Bevollm�chtige anders abstimmt als vereinbart.

8.3 Stimmrechtssausschluss

Ein Mitglied kann aus verschiedenen Gr�nden von seinem Stimmrecht ausgeschlossen 
werden. Der Ausschluss muss jedoch eine rechtliche Grundlage haben. Diese kann 
entweder in der Satzung oder in einem Gesetz bestehen.

Die Satzung kann vorsehen, dass ein Stimmrechtsausschluss als Strafe in einem 
vereinsinternen Strafverfahren verh�ngt werden kann oder dass sich dieser auto-
matisch bei bestimmten �Vergehen� (beispielsweise Nichtzahlung des Mitglieds-
beitrages) ergibt.

Das BGB sieht in � 34 vor, dass ein Mitglied nicht stimmberechtigt ist, wenn die 
Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgesch�ftes mit ihm oder die Einleitung 
oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen ihm und den Verein betrifft.

Bei den Rechtsgesch�ften handelt es sich sowohl um einseitige als auch um zwei-
seitige Rechtsgesch�fte handeln. Ein einseitiges Rechtsgesch�ft w�re beispielsweise 
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die K�ndigung eines Vertrages. Ein zweiseitiges Rechtsgesch�ft w�re der Abschluss 
eines Vertrages (z. B. Anstellungs- oder Honorarvertrag). Auch eine Rechtshandlung 
wie eine Mahnung f�llt darunter. Das gilt auch f�r die Entlastung des Vorstands. Die 
betroffenen Vorstandsmitglieder d�rfen deswegen nicht mit abstimmen.

Diese Regelung dient der Vermeidung von Interessenskollisionen und kann auch nicht 
durch die Satzung ausgeschlossen werden.

Dieser Stimmrechtsauschluss gilt aber nicht f�r Wahlen. Die Kandidaten d�rfen also 
mitabstimmen und nat�rlich auf sich selbst w�hlen.

Ebenfalls in diesen Bereich f�llt � 181 BGB. Danach sind sogenannte In-Sich-
Gesch�fte verboten. Da der Vorstand den Verein nach au�en vertritt, kann sich die 
Situation ergeben, dass er auf der einen Seite den Verein vertritt und auf der anderen 
Seite sich selbst oder seine Organisation, welche mit dem Verein ein Rechtsgesch�ft 
abschlie�en m�chte. Dies ist grunds�tzlich nicht m�glich, so dass sich der Vorstand 
gesondert durch die Mitgliederversammlung erm�chtigen lassen muss. Typischerweise 
gilt das f�r Arbeits- und Honorarvertr�ge zwischen Vorstandsmitgliedern und Verein.

Es besteht aber auch die M�glichkeit, dass die Satzung die Anwendung des � 181 
BGB ausschlie�t. Die Mitgliederversammlung kann per Beschluss das Verbot auch im 
Einzelfall aufheben.

8.4. Das Stimmrecht Minderj�hriger

Wie alle Mitgliederrechte steht auch dem Minderj�hrigen das Teilnehmerrecht an der 
Mitgliederversammlung, das Rede- und Antragsrecht sowie das Stimmrecht pers�nlich 
zu.

Im Allgemeinen kann man annehmen, dass der gesetzliche Vertreter mit der Zustim-
mung zum Vereinsbeitritt auch allen Handlungen zustimmt, die im Rahmen der Mit-
gliedschaft anfallen. Grunds�tzlich kann das minderj�hrige Mitglied die Mitglied-
schaftsrechte also selbst wahrnehmen. Diese Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
kann aber jederzeit widerrufen werden. Die Eltern k�nnen also das Stimmrecht nach 
Belieben selbst aus�ben, wenn die Satzung das nicht ausschlie�t. Das gilt sowohl 
allgemein als auch f�r einzelne Versammlungen oder Abstimmungen.

Trifft die Satzung f�r Minderj�hrige keine Sonderregelungen, haben sie die gleichen 
Mitgliedschaftsrechte wie vollj�hrige Mitglieder � auch wenn diese ja nach Fall von den 
gesetzlichen Vertretern ausge�bt werden.

Die Satzung kann aber f�r Minderj�hrige einen Sonderstatus definieren. Meist 
beschr�nkt sich das auf den Ausschluss des Stimmrechts. Eine solche Regelung ist 
vor allem deswegen sinnvoll, weil dann nicht gepr�ft werden muss, ob die Zustimmung
der Eltern vorliegt. Wie alle Eingriffe in die Mitgliederrechte sind aber solche Ein-
schr�nkungen nur rechtsg�ltig, wenn sie per Satzung geregelt werden. Vereins-
ordnungen � etwa eine Gesch�ftsordnung der Mitgliederversammlung oder eine 
Wahlordnung � gen�gen nicht.

Die Fassung rechtssicherer Beschl�sse kann aber auch dadurch vereinfacht werden, 
dass die Satzung das Stimmrecht grunds�tzlich auf die gesetzlichen Vertreter 
�bertr�gt.
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Ebenfalls ausschlie�en kann die Satzung das Rede- und Antragsrecht f�r Minder-
j�hrige. Da damit aber keine rechtlichen Folgen verbunden sind und folglich keine 
Einbindung der gesetzliche Vertreter n�tig ist, wird eine solche Regelung kaum von 
Vorteil sein. Eine angemessene Jugendarbeit im Verein wird im Gegenteil dahin 
gehen, wenigstens ein Mitreden zu erlauben, wo schon die Mitbestimmung verweigert 
wird.

Anders als das Stimmrecht kann die Teilnahme an der Mitgliederversammlung 
dagegen nicht generell versagt werden. Trifft die Satzung keine Regelungen, haben 
damit faktisch auch die Eltern ein Teilnahmerecht. Die Satzung kann aber bestimmen, 
dass nur die Eltern teilnehmen d�rfen.

Das Gleiche gilt f�r das Minderheitenrecht nach � 37 BGB. Bei der Berechnung der 
Mindestmitgliederzahl zur Einberufung einer Mitgliederversammlung m�ssen die 
Stimmen der Minderj�hrigen (eventuell vertreten durch die Eltern) also mitgez�hlt 
werden.

In der Regel werden aus �Jugendmitgliedern� mit Erreichen der Vollj�hrigkeit automa-
tisch Vollmitglieder. Die Satzung kann aber auch vorsehen, dass die Mitgliedschaft mit 
Erreichen des 18. Lebensjahres erlischt, die Vollmitgliedschaft also eigens beantragt 
werden muss.

9. Wahlen und Wahlverfahren
F�r die Abstimmung bei Wahlen gilt grunds�tzlich das Gleiche wie f�r die Beschluss-
fassung in der Mitgliederversammlung allgemein.

H�ufig finden sich in der Satzung keine n�heren Vorschriften zum Wahlverfahren. Dem 
Verein ist es dann in gewissen Umfang freigestellt, wie die Wahl erfolgt. Nicht alle 
Wahlverfahren sind aber ohne Satzungsgrundlage zul�ssig.

Grunds�tzlich spielt es beim Wahlverfahren keine Rolle, welches Organe gew�hlt 
(Vorstandsmitglieder, Kassenpr�fer, Beirat usf.).

9.1. Zust�ndigkeit

Zust�ndig f�r die Wahl von Organen (also vor allem des Vorstands) ist grunds�tzlich 
die Mitgliederversammlung, insbesondere dann, wenn die Satzung hierzu keine 
Regelungen enth�lt. Per Satzung (aber auch nur so) kann die Bestellung des Vor-
standes auch anderen Gremien �bertragen werden (z. B. einem Beirat oder einer Dele-
giertenversammlung). Selbst die Bestellung des Vorstandes durch Dritte au�erhalb des 
Vereins kann die Satzung erlauben.

9.2. Passives Wahlrecht

Grunds�tzlich haben alle Mitglieder Stimmrecht � und damit auch das Wahlrecht. Die 
Satzung (aber nur diese) kann das Wahlrecht von Mitgliedern einschr�nken oder 
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ausschlie�en. Beachtet werden muss dabei der Gleichheitsgrundsatz und dass ein 
sachlicher Grund f�r die Beschr�nkung des Wahlrechts bestehen muss.

Denkbar ist z. B. der Ausschluss des Wahlrechts f�r bestimmte Mitgliedergruppen 
(z. B. F�rdermitglieder) oder f�r Minderj�hrige � soweit f�r sie nicht ohnehin ein Stimm-
rechtsausschluss besteht.

Mitglieder, die selbst kandidieren, sind nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen.

9.3. Wahlabsprachen

Wahlabsprachen � also Vereinbarungen �ber das Abstimmungsverhalten zwischen 
Mitgliedern � sind grunds�tzlich zul�ssig. Sie haben aber keine Bedeutung f�r das 
Verh�ltnis von Mitglied und Verein. Stimmt ein Mitglied anders ab als vereinbart, ist 
seine also trotzdem Stimme g�ltig und die Wahl deswegen nicht anfechtbar.

9.4. W�hlbarkeit (aktives Wahlrecht)

Finden sich in der Satzung keine anderslautenden Regelungen, kann jede (beschr�nkt) 
gesch�ftsf�hige Person in den Vorstand gew�hlt werden. Das gilt auch f�r Minder-
j�hrige (ab 7 Jahren). Hier m�ssen aber die gesetzlichen Vertreter zustimmen.

Auch Nichtmitglieder k�nnen in den Vorstand gew�hlt werden. H�ufig macht die 
Satzung hier aber Einschr�nkungen. Neben der Mitgliedschaft k�nnen hier auch 
andere pers�nliche Voraussetzungen verlangt werden, z. B. an Alter, Dauer der 
Vereinszugeh�rigkeit, Beruf oder fachliche Eignung. Macht die Satzung hier nur 
ungef�hre Vorgaben, muss bei der Auslegung der Regelungen auch die Handhabung 
bei fr�heren Wahlen ber�cksichtigt werden.

Die Satzung kann pers�nliche Voraussetzungen f�r die W�hlbarkeit (passives Wahl-
recht) festlegen, z. B. Alter, Dauer der Vereinsmitgliedschaft, fachliche Eignung u.�.

9.5. Wahlvorschl�ge

Wahlvorschl�ge k�nnen grunds�tzlich von jedem Mitglied eingebracht werden � auch 
wenn es kein Stimmrecht hat. Ein Mitglied kann sich auch selbst vorschlagen. Auch 
Mitglieder des Vorstandes und anderer Vereinsorgane (z. B. Beirat) haben ein Vor-
schlagsrecht, sofern sie Vereinsmitglieder sind.

Sieht die Satzung vor, dass Antr�ge mit einer bestimmten Frist vor der Mitgliederver-
sammlung eingehen m�ssen, gilt das nicht f�r Wahlvorschl�ge. Sie k�nnen auch noch 
w�hrend der Mitgliederversammlung gemacht werden. Das ergibt sich schon daraus, 
dass neue Kandidaten benannt werden m�ssen, wenn Bewerber nicht die n�tige Mehr-
heit erhalten. Die Satzung � aber nur diese � kann aber speziell f�r Wahlvorschl�ge 
Ausschlussfristen vorsehen. Die Regelung zu Ausschlussfristen greift aber nicht f�r 
den Fall, dass weitere Kandidaten benannt werden m�ssen, weil zuvor vorge-
schlagenen Kandidaten die erforderliche Mehrheit fehlt.

www.vereinsknowhow.de


Seite 34

Mitgliederversammlung www.vereinsknowhow.de

Die Satzung kann das Vorschlagsrecht dahingehend einschr�nken, dass f�r einen 
Wahlvorschlag eine bestimmte Zahl von Unterschriften erforderlich ist. Die Zahl darf 
aber nicht so hoch sein, dass einem Bewerber die Teilnahme an der Wahl erheblich 
erschwert wird. Das w�re z. B. der Fall, wenn schon f�r die Aufstellung eines 
Kandidaten eine Mehrheit der Mitglieder ihre Zustimmung geben muss. Ebenfalls 
unzul�ssig ist es, wenn die Satzung Mitgliedern das Vorschlagsrecht vollst�ndig 
entzieht.

Macht die Satzung keine Vorschriften, k�nnen Wahlvorschl�ge vor und w�hrend der 
Mitgliederversammlung gemacht werden. Per Satzung festgelegte Ausschlussfristen 
f�r das Einbringen von Wahlvorschl�gen sind zul�ssig. Erh�lt keiner der aufgestellten 
Kandidaten die erforderliche Mehrheit, k�nnen aber auch diesem Fall bei der 
Wahlversammlung noch Vorschl�ge eingebracht werden.

9.6. Die Leitung der Wahl

F�r die Leitung der Wahl ist grunds�tzlich der Versammlungsleiter zust�ndig. Macht 
die Satzung keine Vorgaben, kann er die Versammlungsleitung an eine oder mehrere 
andere Personen abgeben. Das wird vor allem dann geboten sein, wenn der Ver-
sammlungsleiter (der meist ein Vorstandsmitglied ist) selbst kandidiert. Es ist aber nicht 
zwingend, dass der Wahlleiter nicht auch Kandidat sein darf.

H�ufig wird f�r die Wahl ein Wahlgremium (Wahlausschuss) gebildet. Das ist grund-
s�tzlich zul�ssig, wenn die Satzung f�r die Versammlungsleitung keine engen 
Vorgaben macht Enth�lt die Satzung zwingende Regelungen zur Versammlungs-
leitung, kann davon aber abgewichen werden, wenn der Wahlleiter (Vorstand) selbst 
kandidiert.

Zu den Aufgaben des Wahlleiters/Wahlausschusses geh�rt:
�Údie Zahl der wahlberechtigten Mitglieder festzustellen
�Ûzu pr�fen, ob die Kandidaten die satzungsm��igen Voraussetzungen f�r die 

W�hlbarkeit (passives Wahlrecht) haben
�Üdie Ausz�hlung der Stimmen
�Ýdie Annahme der Wahl durch die Kandidaten festzustellen
�Þdie Zahl der zu w�hlenden Organmitglieder zu kl�ren, wenn die Satzung 

hier nicht bereits feste Vorgaben macht
�ßdas Wahlergebnis festzustellen und bekannt zu geben.

Mit der Durchf�hrung der Wahl ist die Aufgabe des Wahlausschusses beendet. Die 
Leitung der Versammlung �bernimmt dann � wenn die Satzung das nicht anders regelt 
� der neu gew�hlte Vorstand.

Wahlleiter und Mitglieder des Wahlausschusses d�rfen selbst an der Wahl und den 
vorhergehenden Aussprachen teilnehmen.
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9.7. Wahlverfahren

Bei der Wahl des Vorstandes m�ssen die Satzungsregelungen genau eingehalten 
werden. Verst��e gegen Satzungsvorschriften f�hren regelm��ig zur Ung�ltigkeit der 
Wahl.

Gew�hlt ist, wer die Mehrheit der Stimmen erh�lt, wenn die Satzung nicht f�r 
Beschl�sse im Allgemeinen eine besondere Mehrheit vorsieht.

Ausschlaggebend ist immer das tats�chliche Abstimmungsergebnis, nicht etwa ein 
z. B. irrt�mlich falsch verk�ndetes. Die Feststellung des Stimmergebnisses hat also 
keine konstitutive Wirkung. Auch wenn unter den Versammlungsteilnehmern Einver-
nehmen besteht, wird das falsch verk�ndete Wahlergebnis nicht wirksam. Ein 
Beschluss �ber das Wahlergebnis kann die tats�chlichen Wahlergebnisse nicht au�er 
Kraft setzen.

Die Wahlen k�nnten auch schriftlich (postalisch, per Fax usf.) durchgef�hrt werden. 
Dazu ist aber die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich, wenn die Satzung keine 
entsprechenden Regelungen enth�lt.

Ergibt sich bei einem Wahlgang nicht die erforderliche Mehrheit, wird erneut abge-
stimmt. Dabei k�nnen auch neue Bewerber kandidieren. Eine Stichwahl (also ein 
zweiter Wahlgang mit nur den Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten 
Stimmen hatten) kann nur durchgef�hrt werden, wenn die Satzung das so vorsieht.

Ob offen oder geheim abgestimmt wird, richtet sich zun�chst nach Satzung oder Ver-
sammlungsordnung (Wahlordnung). Gibt es hier keine Vorgaben, kann der Versamm-
lungsleiter bzw. der Wahlausschuss dar�ber entscheiden, solange die Mitgliederver-
sammlung keine Einw�nde erhebt. Einen Anspruch eines einzelnen Mitglieds auf eine 
geheime Abstimmung gibt es nicht. In der Regel wird der Versammlungsleiter die 
Mitgliederversammlung �ber einen entsprechenden Antrag abstimmen lassen und 
dann dem Mehrheitsvotum folgen.

Bei einer geheimen Wahl muss der Wahlvorgang so gestaltet werden, dass die Wahl-
entscheidung des Mitglieds unbekannt bleibt. Wenn kein elektronisches Verfahren 
genutzt wird, ist dazu eine schriftliche Abstimmung erforderlich. Dabei gen�gt es, wenn 
jeder W�hler die Stimmzettel vor der Einsichtnahme Dritter gesch�tzt abgeben kann.

Finden sich in der Satzung keine speziellen Vorschriften, muss die Wahl in Form der 
Einzelwahl erfolgen, soweit die Mitgliederversammlung keine anderes Verfahren 
beschlie�t. Einzelwahl bedeutet, dass �ber jeden Kandidaten einzeln abgestimmt wird. 
Der Wahlberechtigte stimmt jeweils mit Ja oder Nein.

Bei einer Gesamtwahl (Gruppenwahl, Blockwahl oder Sammelwahl) werden mehrere 
Stimmen pro Wahlberechtigen abgegeben. Die Gesamtwahl ist aber nur in bestimmten 
F�llen zul�ssig, ohne dass sie in der Satzung vorgesehen ist.

Einzelwahl
Bei der Einzelwahl wird jedes Vorstandsmitglied in einem eigenen Wahlgang 
gew�hlt. Es erfolgt also jeweils eine eigene Abstimmung f�r jedes zu besetzende Amt.

In jedem Wahlgang hat das Mitglied eine Stimme und kann sie nur einem Bewerber 
geben.
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Das Verfahren kann erfolgen:
�àm�ndlich oder durch Handzeichen
�áschriftlich mit Stimmzetteln, auf denen nur ein Kandidat angekreuzt oder 

eingetragen werden kann. Stimmzettel mit mehr als einem Kreuz oder 
eingetragenem Namen sind ung�ltig. Leere Stimmzettel gelten als 
Stimmenthaltung.

Nach dem oben genannten Mehrheitsverfahren muss der gew�hlte Kandidat mehr als 
die H�lfte der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen.

Beispiel: Wahl des ersten Vorsitzenden
�âdrei Bewerber sind auf dem Stimmzettel
�ãjedes Mitglied hat eine Stimme, kann also nur einen Bewerber ankreuzen
�äStimmzettel mir mehr als einem Kreuz sind ung�ltig

Gesamtwahl
Ohne Satzungsgrundlage kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung statt der 
Einzelwahl eine Gesamtwahl durchgef�hrt werden. Dies gilt aber nur f�r gleichrangige 
�mter, wenn also z. B. drei Vorstandsmitglieder mit gleichberechtigter Funktion 
gew�hlt werden. 

Die Gesamtwahl ist eine zusammengefasste Einzelwahl. Statt also f�r jedes Amt einen 
eigenen Wahlgang durchzuf�hren, wird nur ein Stimmzettel benutzt, auf dem alle 
Bewerber eingetragen sind. Jedes Mitglied hat dann so viele Stimmen wie �mter 
besetzt werden sollen.

Das Gesamtwahlverfahren ist ohne Satzungsgrundlage zul�ssig, wenn
�åauch Stimmzettel mit weniger als der zul�ssigen Stimmenh�chstzahl g�ltig 

sind (also quasi eine Enthaltung bei Einzelstimmen m�glich ist)
�ænicht mehrere Stimmen auf einen Kandidaten geh�uft werden k�nnen

Beispiel:
�çf�nf Bewerber auf drei gleichrangige �mter auf dem Stimmzettel
�èjedes Mitglied hat drei Stimmen und kann jedem Bewerber nur eine Stimme 

geben
�éStimmzettel mir mehr als drei Kreuzen sind ung�ltig
�êg�ltig sind Stimmzettel mit weniger als drei Kreuzen
�ëStimmzettel ohne Kreuz gelten als Enthaltung.

Ist auf einem Stimmzettel mehr als einem Kreuz f�r einen Bewerber, wird dies als eine
Stimme f�r den Bewerber gez�hlt. Eingetragene und eindeutig wieder gestrichene 
Kreuze f�hren nicht zur Ung�ltigkeit des Stimmzettels.

Die Gesamtwahl ist nur schriftlich m�glich.

Zusammengefasste Wahl
Die Stimmzettel bei der Einzelwahl k�nnen durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung auf einem Stimmzettel zusammengefasst werden. Jedes Mitglied hat dann so 
viele Stimmen, wie �mter zu besetzen sind, also ein Stimme pro Einzelwahl. Es sind 
also die Einzelabstimmungen in einen Wahlgang zusammengefasst. Stimmzettel, auf 
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denen pro Amt mehr als ein Kandidat angekreuzt ist, sind ung�ltig. Ist f�r ein Amt kein 
Bewerber angekreuzt, ist der Stimmzettel g�ltig und wird als Enthaltung f�r die 
Besetzung des jeweiligen Amtes gewertet.

Sonstige Wahlverfahren
Nur mit einer entsprechenden Satzungsregelung zul�ssig sind die folgenden 
Wahlverfahren:

Mehrheitslistenwahl
Hier wird �ber eine Liste abgestimmt, die so viele Bewerber enth�lt, wie �mter zu 
besetzen sind. Es besteht also nicht die M�glichkeit, auf Abgabe einzelner Stimmen 
pro Bewerber zu verzichten oder gegen einzelne Bewerber auf der Liste zu stimmen.

Blockwahl
Hier werden zu mehreren gleichrangigen �mtern so viele Bewerber gew�hlt, wie �mter 
zu besetzen sind. Alle Stimmen m�ssen genutzt werden; eine teilweise Stimment-
haltung ist nicht m�glich.

Stimmh�ufung
Es kann mehr als eine Stimme pro Bewerber f�r ein Amt abgegeben werden.

Entscheidung durch Los bei Stimmengleichheit
Das Gleiche gilt f�r besonders gewichtete Stimmen (z. B. des bisherigen Vorsitzenden) 
bei Stimmengleichheit.

9.8. Die Stimmausz�hlung

Regelt die Satzung das nicht anders, gilt f�r Wahlen das nach herrschender Rechtsauf-
fassung anzuwendende Stimmausz�hlungsverfahren: Ung�ltige Stimmen und Ent-
haltungen werden nicht gez�hlt. Ein Kandidat ist gew�hlt, wenn er die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, die nicht ung�ltig oder Stimmenthaltungen sind, erh�lt. 

Die Satzung kann dies anders regeln. Z. B. k�nnen qualifizierte Mehrheiten (also mehr 
als die einfache Mehrheit, etwa zwei Drittel usf.) verlangt werden.

Eine einfache Mehrheit ist dabei identisch mit der absoluten Mehrheit. Die �einfache� 
Mehrheit erreicht ein Wahlvorschlag, wenn er mehr als die H�lfte der g�ltigen Stimmen 
auf sich vereinigt. Stehen nur zwei Kandidaten zur Wahl ist diese gleichbedeutend mit 
der relativen Mehrheit. Bei mehr als zwei Kandidaten muss der Gew�hlte dagegen 
mehr Stimmen haben als alle anderen zusammen.

Beispiel:
Von vier Bewerbern erhielt einer 7 Stimmen, einer 9, einer 10 und einer 14. Der 
Kandidat mit 14 Stimmen hat zwar die relative, nicht aber die einfache (absolute) 
Mehrzeit. Bei hier insgesamt 40 abgegeben g�ltigen Stimmen (ohne Enthaltungen) 
w�ren n�mlich mindestens 21 Stimmen (mehr also die H�lfte von 40) f�r die 
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einfache Mehrheit erforderlich.

9.9. Annahme der Wahl

Die Wahl wird erst mit der Annahme durch den Gew�hlten wirksam. Eine entsprech-
ende (m�ndliche) Erkl�rung der Gew�hlten sollte also in jedem Fall verlangt und 
protokollarisch festgehalten werden. Dies ist f�r die notarielle Anmeldung erforderlich, 
wenn der Gew�hlte nicht selbst bei der Anmeldung beteiligt ist.

Die Annahme der Wahl kann auch sp�ter (also nicht in unmittelbarem Anschluss an die 
Wahl) erfolgen. Der Gew�hlte muss auch nicht zwingend bei der Wahl anwesend sein. 
Auch die Unterzeichnung der Anmeldung des neuen Vorstandes zum Vereinsregister 
gilt als Annahme der Wahl.

Die Annahmeerkl�rung kann nicht per Satzung �berfl�ssig gemacht werden. Eine Wahl 
ohne Zustimmung des Gew�hlten ist also generell nicht m�glich.

Lehnt ein gew�hlter Kandidat die Annahme der Wahl ab, muss eine erneute Wahl 
erfolgen. Der Kandidat mit der n�chsth�heren Stimmenzahl kann das Amt nur erhalten, 
wenn die Satzung ein solches Verfahren vorsieht. Ein Verzicht zugunsten eines 
anderen Kandidaten ist also nur bei einer entsprechenden Satzungsregelung m�glich.

Grunds�tzlich beginnt die Amtszeit des Vorstands mit Annahme der Wahl. M�glich ist 
aber auch die Bestellung f�r einen sp�teren Zeitpunkt.

9.10. Anfechtung der Wahl

Wie andere Beschl�sse der Mitgliederversammlung sind auch Wahlen anfechtbar. Ein 
Recht zur Anfechtung haben alle Mitglieder � auch wenn sie nicht kandidiert haben. 
Auch Organmitglieder k�nnen die Wahl anfechten, selbst wenn sie keine Mitglieder 
sind. Ein im Versammlungsprotokoll falsch vermerktes Wahlergebnis hat f�r den 
Rechtsstreit keine Bedeutung.

Die Anfechtung der Wahl muss zeitnah erfolgen; in der Regel mit einer Frist von einem 
Monat (Saarl�ndisches OLG, Urteil vom 2.04.2008,1 U 450/07-142).

Die Anfechtung der Wahl kann durch Feststellungsklage vor staatlichen Gerichten 
durchgesetzt werden. Zun�chst muss aber der vereinsinterne Rechtsweg ausgesch�pft 
worden sein.

Der Verein muss, wenn er die Ung�ltigkeit der Wahl bestreitet, den Nachweis 
erbringen, dass der Wahlfehler f�r das Wahlergebnis nicht relevant war.

9.11. Eintragung ins Vereinsregister

Die Wahl ist mir der Annahme durch den Gew�hlten wirksam. Die Eintragung ins 
Vereinsregister ist daf�r nicht erforderlich.

Der Vereinsvorstand ist aber verpflichtet, �nderungen im Vorstand zum Vereinsregister 
anzumelden � das gilt nicht f�r die Wiederwahl. Diese Pflicht liegt beim neuen
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Vorstand. Der Anmeldung muss eine Kopie des Versammlungsprotokolls beigef�gt 
werden.

Die zeitnahe Anmeldung beim Vereinsregister ist auch deshalb wichtig, weil der noch 
eingetragene, aber abberufene Vorstand mit gutgl�ubigen Dritten weiterhin Rechts-
gesch�fte abschlie�en kann, die den Verein verpflichten.

10. Satzungs�nderungen
Satzungs�nderungen sind nicht selten erforderlich. Sei es, weil sich die T�tigkeits-
bereiche des Vereins ge�ndert haben, weil sich Regelungen aus der Gr�ndungszeit als 
nicht praktikabel erweisen (z. B. die Zahl der Vorstandsmitglieder) oder weil sie aus 
Gr�nden der Gemeinn�tzigkeit vom Finanzamt gefordert werden.

Ein sorgf�ltiges und formal korrektes Vorgehen ist dabei besonders wichtig, weil die 
�nderungen die Grundverfassung des Vereins betreffen (und damit oft den Nerv der 
Mitglieder treffen) und weil Fehler von Minderheiten, die gegen die �nderung sind, 
genutzt werden k�nnen, die Satzungs�nderung � zumindest zeitweilig � zu kippen.

10.1. Was ist eine Satzungs�nderung

Grunds�tzlich ist jede �nderung im Wortlaut der Satzung eine Satzungs�nderung. 
Dazu geh�ren also:

�ìdie Aufhebung (Streichung) von Satzungsklauseln
�íErg�nzungen von und in Satzungsklauseln
�îErsetzungen von Klauseln durch andere
�ïdie Erstellung einer vollst�ndig neuen Satzung
�ðauch redaktionelle �nderungen, bei denen also nur der Wortlaut, nicht der 

gemeinte Inhalt ge�ndert wird
�ñdie �nderung des Vereinsnamens
�òdie �nderung des Vereinssitzes

Das gilt auch f�r Satzungsvorschriften die sonst typischerweise au�erhalb der Satzung 
geregelt werden (z. B. Gesch�ftsordnungen, Finanzordnungen, Nutzungsregeln f�r 
Anlagen). Zwar empfiehlt es sich grunds�tzlich, solche Regelungen au�erhalb der 
Satzung zu lassen und in einer Satzungsklausel lediglich darauf zu verweisen. Oft 
wurde dies bei der Vereinsgr�ndung aber nicht bedacht.

Eine Satzungs�nderung liegt auch dann vor, wenn nach BGB ohnehin geltende 
rechtliche Regelungen nun ausdr�cklich in die Satzung aufgenommen werden. 

Auch die nachtr�gliche Erstellung einer Schiedsgerichtsordnung ist nur durch eine 
Satzungs�nderung m�glich, auch wenn in der Satzung nur auf sie verwiesen wird.

Auch die Satzung eines Vereins, der sich in Liquidation befindet kann ge�ndert 
werden. Die �nderung darf aber dem Liquidationszweck nicht widersprechen.

Ein Beschluss der Mitgliedersammlung, der gegen die geltende Satzung verst��t, gilt 
nicht als Satzungs�nderung, auch wenn er mit der daf�r n�tigen Mehrheit gefasst 
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wurde. Satzungs�nderungen m�ssen in jedem Fall ins Vereinsregister eingetragen 
werden. Eine stillschweigende Satzungs�nderung gibt es in keinem Fall.

Satzungsbestimmungen k�nnen niemals unab�nderlich sein. Entsprechende 
Regelungen in der Satzung sind unwirksam. M�glich ist aber eine zeitweiliges Verbot 
von Satzungs�nderungen. So kann z. B. die Gr�ndungssatzung bestimmen, dass �ber 
drei oder f�nf Jahr keine Satzungs�nderungen erfolgen k�nnen. Zul�ssig ist ein Aus-
schluss von Satzungs�nderungen auch bei Vereinen, die nur f�r einen vor�bergehen-
den Zweck gegr�ndet werden, der sich in absehbarer Zeit von selbst erledigt.

Zul�ssig ist aber, dass f�r die �nderung bestimmter Klauseln der Satzung eine 
besondere Mehrheit gefordert wird. Solche Klauseln sind dann auch nur mit der dort 
festgelegten Mehrheit �nderbar. Das w�re z. B. der Fall, wenn f�r die Aufl�sung des 
Verein ein einstimmiger Beschluss verlangt wird. Eine �nderung dieser Bestimmung 
kann dann nur einstimmig gefasst werden.

10.2. Zust�ndigkeit f�r Satzungs�nderungen

Nach dem BGB ist f�r Satzungs�nderungen die Mitgliederversammlung zust�ndig. 
Diese Zust�ndigkeit kann in der Satzung eingeschr�nkt, aber niemals ganz aufge-
hoben werden. M�glich ist z. B. eine Klausel, nach der Satzungs�nderungen der 
Zustimmung Dritter (z. B. eines Dachverbandes) bed�rfen. Die Satzungsautonomie 
kann aber der Mitgliederversammlung nicht ganz entzogen werden. Entsprechende 
Satzungsklauseln w�ren unwirksam. Unzul�ssig w�re etwa eine Satzungsbestimmung, 
die dem Verein die M�glichkeit nimmt, das Satzungsrecht selbst zu setzen.

Aus diesem Grund kann der Vorstand auch nicht Dritten gegen�ber eine Verpflichtung 
zur Satzungs�nderung eingehen. Nur durch Genehmigung durch die Mitgliederver-
sammlung k�nnte eine solche Verpflichtung umgesetzt werden.

Sonderrechte von Mitglieder oder Mitgliedergruppen bei Satzungs�nderungen sind 
grunds�tzlich m�glich. So k�nnte etwa einen Klausel die Zustimmung aller Gr�ndungs-
mitglieder (sofern sie noch Mitglieder sind) fordern.

Die endg�ltige Fassung des Wortlauts (redaktionelle Zusammenstellung) der Satzung 
kann einem anderen Organ als der Mitgliederversammlung �bertragen werden (z. B. 
dem Vorstand oder einem Beirat). Das muss aber mit der f�r Satzungs�nderungen 
erforderlichen Mehrheit beschlossen werden. Diese Erm�chtigung kann sich aber nicht 
auf inhaltliche �nderungen des Satzung beziehen.

10.3. Verfahren bei Satzungs�nderungen

F�r die Beschlussfassung m�ssen die in der Satzung vorgesehenen Formalien einge-
halten werden. Das betrifft vor allem die Beschlussf�higkeit und die Einberufung der 
Mitgliederversammlung.

Legt die Satzung hier keine gesonderten Vorschriften fest; gilt � 33 (1) BGB:
Zu einem Beschluss, der eine Çnderung der Satzung enthÉlt, ist eine Mehrheit von drei 
Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. Zur Çnderung des Zweckes des 
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Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht 
erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen. 

Soweit die Satzung dies nicht abweichend regelt, muss f�r einen wirksamen Beschluss 
im Einladungsschreiben zur Mitgliederversammlung entsprechender Tagesord-
nungspunkt mitgeteilt werden. Es gen�gt dabei nicht der blo�e Hinweis auf die 
Satzungs�nderungen. Der Tagesordnungspunkt muss so dargestellt werden, das im 
Wesentlichen zu erkennen ist, um welche �nderung es sich handelt.

Empfehlenswert ist, den Wortlaut der bisherigen und der k�nftigen Satzungsklausel(n) 
beizulegen. Sinnvoll ist zudem, eine Begr�ndung f�r die Satzungs�nderung anzuf�gen.

Eine r�ckwirkende Satzungs�nderung gibt es nicht, weil die �nderung erst mit Ein-
tragung ins Vereinsregister wirksam wird. M�glich ist es aber, r�ckwirkende Klauseln in 
die Satzung einzuf�gen.

Eine Satzungs�nderung kann vor Eintragung ins Vereinsregister wieder aufgehoben
werden. Dazu ist die gleiche Mehrheit erforderlich wie f�r den urspr�nglichen 
�nderungsbeschluss. Die Registeranmeldung muss dann zur�ckgenommen werden. 
Ist die Satzungs�nderung bereits eingetragen, kann sie nur durch eine neuerliche 
Satzungs�nderung r�ckg�ngig gemacht werden.

10.4. Abstimmungsmehrheit

Nach BGB ist f�r eine Satzungs�nderung eine Mehrheit von drei Vierteln der 
erschienen Mitglieder erforderlich.

Diese Mehrheit kann in der Satzung aber beliebig abge�ndert werden. Ebenso kann 
eine Mindestzahl erschienener Mitglieder f�r die Beschlussf�higkeit gefordert werden. 
Sind f�r Satzungs�nderungen keine Besonderheiten festgelegt, gelten die allgemeinen 
Satzungsregelungen zur Beschlussf�higkeit. Nach BGB hingegen ist jede Mitglieder-
versammlung beschlussf�hig. Bei der Ermittlung der Mehrheit gelten die �blichen 
Regelungen.

Zu beachten ist aber immer, dass die Satzung dies abweichend regeln kann. Oft 
werden f�r Satzungs�nderungen z. B. besondere Anforderungen an die Beschluss-
f�higkeit gestellt. Hier ist dann die BGB-Regelung nachrangig. Das gilt sowohl f�r die 
geforderte Mehrheit als auch f�r die Art der Mehrheitsermittlung. Es kann also aus-
dr�cklich eine Wertung der Enthaltungen und ung�ltige Stimmen als Nein-Stimmen 
festgelegt werden. Dies alles muss in der Satzung aber ausdr�cklich geregelt sein.

Ein Satzungsregelung, nach der die Mehrheit der erschienenen Mitglieder f�r eine 
Satzungs�nderung erforderlich ist, wird nicht als vom BGB abweichende Regelung 
verstanden. Auch hier werden also Enthaltungen und ung�ltige Stimmen nicht 
ber�cksichtigt.

F�r die Abstimmung �ber die einzelnen Satzungs�nderungen gibt es keine Vor-
schriften. Es kann also sowohl �ber jede �nderung einzeln also auch �ber die 
gesamten �nderungsvorschl�ge zusammen ein Beschluss gefasst werden.
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10.5. Eintragung der Satzungs�nderung

Alle Satzungs�nderungen m�ssen beim Vereinsregister eingetragen werden. Auch f�r 
die Mitglieder ist nur die eingetragene Satzung verbindlich. Die Anmeldung zum 
Vereinsregister erfolgt durch �ffentliche Beglaubigung, d. h. in der Regel durch einen 
Notar (in einigen Bundesl�ndern gibt es hier Abweichungen), durch den Vorstand und 
zwar durch die Vorstandsmitglieder, die nach Satzung zur Vertretung des Vereins 
erforderlich sind. Bei Einzelvertretungsbefugnis gen�gt also ein Vorstandsmitglied.

Eine Eintragung einer Satzungs�nderung von Amts wegen (anders als z. B. bei der 
L�schung des Vereins) gibt es nicht.

�ndert sich durch die neue Satzung die Zusammensetzung des Vorstandes (Zahl der 
Vorstandsmitglieder), ist der alte Vorstand f�r die Anmeldung zust�ndig.

Der Anmeldung sind Original und Abschrift des Beschlusses zur Satzungs�nderung 
beizuf�gen, also das Protokoll der entsprechenden Mitgliederversammlung (es gen�gt 
der Auszug, der die Satzungs�nderung betrifft), aus dem auch der Wortlaut der 
Satzungs�nderung hervorgeht. Das Protokoll muss nach den Satzungsvorschriften 
unterschrieben sein. Im �brigen gelten die gleichen Regelungen wie f�r die Erstein-
tragung des Vereins. 

Das betrifft z. B. die Pr�fpflicht durch den Rechtspfleger. Insbesondere wird dabei 
gepr�ft, ob der Beschluss zu Satzungs�nderung formell korrekt zustande kam (vor 
allem hinsichtlich der erforderlichen Mehrheiten nach Satzung oder BGB). Nicht gepr�ft 
wird dagegen, ob die Einberufung der Mitgliederversammlung ordnungsgem�� 
erfolgte.

Der Vorstand ist dem Verein gegen�ber zur Anmeldung der Satzungs�nderung 
verpflichtet. Das Registergericht kann hier im �brigen Zwangsgelder verh�ngen.

Erst mit der Eintragung ins Vereinsregister wird die Satzungs�nderung wirksam. Die 
Eintragung hat also konstitutive Wirkung, sowohl gegen�ber Mitgliedern als auch 
Dritten. Nach herrschender Meinung k�nnen aber schon vor Eintragung auf Basis der 
Satzungs�nderung Beschl�sse gefasst werden (von Mitgliederversammlung, Vorstand 
oder auch anderen Organen). Diese Beschl�sse werden aber erst mit der Eintragung 
wirksam. Wenn also z. B. mit einer Satzungs�nderung die Zahl der Vorstandsmit-
glieder erh�ht wird, kann nach dem satzungs�ndernden Beschluss bereits die Wahl 
der neuen Vorstandsmitglieder vorgenommen werden. Die Wahl wird aber erst mit der 
Eintragung der Satzungs�nderung wirksam.

10.6. �nderungen des Vereinszwecks

�nderung des satzungsm��igen Vereinszwecks sind in der Regel nur erforderlich, 
wenn es zu wesentlichen Abweichungen gegen�ber den bisherigen Satzungsvorgaben 
kommt. Dass im Laufe der Zeit die Art und Weise, wie die Vereinszwecke verfolgt 
werden, an die aktuellen Erfordernisse angepasst wird, bedeutet noch keine �nderung 
des Vereinszwecks, ist also durch die gegebene Satzung gedeckt. �ndern sich also 
nur die Mittel, mit denen die Satzungszwecke verfolgt werden, ist dies noch keine 
Ver�nderung des Vereinszwecks.
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Nicht jede �nderung der Satzungsbestimmungen �ber den Vereinszweck ist eine 
Zweck�nderung.

Um eine Zweck�nderung handelt es sich nur, wenn
�ók�nftige andere als in der Satzung festgelegte Ziel angestrebt werden sollen
�ôder Satzungszweck durch einen zus�tzlichen Zweck erweitert wird
�õvon mehreren Zwecken einer aufgegeben wird
�öein Nebenzweck k�nftig zum Hauptzweck wird

Dabei kann sowohl eine Erweiterung also auch eine Einschr�nkung der verfolgten 
Zwecke eine �nderung des Vereinszwecks sein. 

Eine blo�e �nderung des Wortlautes des Satzungszweckes ist keine �nderung des 
Vereinszwecks, solange das inhaltlich Gemeinte nicht ber�hrt wird, insbesondere, 
wenn es sich nur um eine Anpassung an den ge�nderten Sprachgebrauch handelt.

Die Aufgabe der Gemeinn�tzigkeit ist eine �nderung des Vereinszwecks, wenn 
durch �nderungen der Satzungszwecke keine gemeinn�tzigen Zwecke mehr gegeben 
sind. Werden aber die formal erforderlichen Klauseln (�der Verein verfolgt ausschlie�-
lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke ...�) gestrichen, weil die tats�chliche 
Gesch�ftsf�hrung nicht mehr den Anforderungen f�r die Steuerbeg�nstigung 
entsprach, liegt keine �nderung des Vereinszwecks vor.

Das BGB unterscheidet hinsichtlich der Mehrheitsanforderungen zwischen einfachen 
Satzungs�nderungen und �nderungen des Vereinszwecks. F�r �nderungen des 
Vereinszwecks m�ssen nach � 33 BGB alle Vereinsmitglieder zustimmen. Bei der 
satzungs�ndernden Mitgliederversammlung nicht anwesende Mitglieder m�ssen 
(nachtr�glich) schriftlich zustimmen. Auch anwesende Mitglieder, die zun�chst gegen 
die Satzungs�nderung stimmten, k�nnen nachtr�glich noch schriftlich zustimmen.

Die schriftliche Zustimmung muss nicht zwingend brieflich erfolgen, sondern kann auch 
in elektronischer Form, per Fax oder Telegramm abgegeben werden.

Die Zustimmung muss explizit gegeben werden. Wird also z. B. mit einem Ultimatum 
schriftlich zur Zustimmung aufgefordert, darf ein Schweigen nicht als Zustimmung 
gewertet werden. Eine Formulierung in der Aufforderung zur Stimmabgabe, nach der 
eine fehlende �u�erung nach einem bestimmten Zeitpunkt als Zustimmung gewertet 
wird, w�re also unzul�ssig.

Die BGB-Regelung, nach der alle Vereinsmitglieder zustimmen m�ssen, kann in der 
Satzung aber abweichend gestaltet werden, d. h. die Anforderungen k�nnen versch�rft 
werden (z. B. durch eine besonderes Abstimmungsverfahren) oder das erforderliche 
Quorum verringert werden (z. B. einfache Mehrheit).

Wird die Regelung zur Satzungs�nderung nachtr�glich (also nicht schon in der 
Gr�ndungssatzung) abweichend von der gesetzlichen Regelung gestaltet, m�ssen (da 
ja die gesetzliche Regelung noch gilt) alle Mitglieder zustimmen.

Regelungen zu Satzungs�nderungen allgemein (also ohne speziellen Bezug auf 
�nderung des Vereinszwecks) gelten nicht auch f�r �nderungen des Satzungs-
zweckes, es sei denn, dies ist ausdr�cklich so in der Satzung formuliert. Dabei muss 
deutlich werden, dass zur �nderung des Vereinszwecks eine andere als die gesetz-
liche Mehrheit erforderlich ist.
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Ein Beschluss �ber die �nderung des Vereinszwecks, der nicht die erforderliche Mehr-
heit bekam, ist unwirksam.

Setzt sich eine Mehrheit, die f�r die �nderung ist, �ber die Minderheit, die dagegen 
votierte, hinweg, wird dies nach reichsgerichtlicher Rechtsprechung so gewertet:

Das Verhalten der Mehrheit ist als Austritt aus dem Verein zu werten. Der 
�nderungsbeschluss und darauf basierende Handlungen der Vereinsorgane 
(Vorstand) sind der Minderheit gegen�ber unwirksam. Die Minderheit kann den Verein 
fortf�hren, indem sie neue Organe w�hlt. Sie hat auch Anspruch auf das gesamte 
Vereinsverm�gen und kann dessen Herausgabe verlangen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes wird die Abspaltung der Mehrheit 
aber erst wirksam, wenn die Minderheit die rechtlichen Mittel ausgesch�pft hat, die 
Mehrheit zu einem satzungskonformen Verhalten zu zwingen. Das beinhaltet insbe-
sondere, �ber das Vereinsregister die Unwirksamkeit des �nderungsbeschlusses 
feststellen zu lassen, bzw. die Eintragung der Satzungs�nderung zu verhindern.

Wird die Verfolgung des Vereinszwecks durch �u�ere Bedingungen unm�glich, hat 
das weder eine automatische �nderung des Zwecks noch eine Aufl�sung des Vereins 
zur Folge. Der Vereinszweck beschr�nkt sich k�nftig vielmehr auf die verbleibenden 
Restaufgaben (z. B. Verwaltung des Vereinsverm�gens). Ein �nderung des Vereins-
zwecks ist nur auf dem Weg der Satzungs�nderung m�glich.

Das gleiche gilt, wenn der Vorstand gegen den Satzungszweck verst��t: Durch die 
Schaffung von Tatsachen kann der Vereinszweck nicht ver�ndert werden.

11. Die Vertreter- oder Delegiertenversammlung
Vereine erreichen nicht selten Mitgliederzahlen, bei denen die Mitgliederversammlung 
als zentrales Mitbestimmungsorgan nicht mehr praktikabel ist. Das gleiche gilt f�r 
Verb�nde mit regionalen Untergliederungen. Eine organisatorische Alternative ist dann 
die Vertreter- oder Delegiertenversammlung.

Eine gesetzliche Regelung f�r Delegiertenversammlungen gibt es nur f�r Versiche-
rungsvereine auf Gegenseitigkeit, politische Parteien und � bez�glich der Zulassungs-
regelung � f�r Lohnsteuerhilfevereine. F�r die �brigen Vereine fehlt eine gesetzliche 
Vorgabe. Es ist jedoch anerkannt, dass alle Vereine unter bestimmten Voraus-
setzungen eine Delegiertenversammlung haben k�nnen, die die Zust�ndigkeit der 
Mitgliederversammlung ersetzt.

Unverzichtbar ist f�r die Delegiertenversammlung eine satzungsm��ige Grundlage. 
Die Vorschrift des � 32 B�rgerliches Gesetzbuch (BGB) �ber die Mitgliederver-
sammlung kann nach � 40 BGB nur durch die Satzung abge�ndert werden.

Eine Vertreterversammlung kann allerdings nicht ohne Weiteres eingef�hrt werden, 
weil dadurch die Rechte der Einzelmitglieder stark eingeschr�nkt werden. F�r die 
Bildung einer Delegiertenversammlung m�ssen deswegen vertretbare Gr�nde 
vorhanden sein. Die Zahl der Mitglieder muss so gro� sein, dass eine Mitglieder-
versammlung nicht mehr abgehalten werden kann, weil sie einen erheblichem Zeit-
und Geldaufwand bedeutet.
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11.1 Die Einf�hrung der Delegiertenversammlung

Die Bildung einer Delegiertenversammlung kann bei Gro�vereinen mit Untergliede-
rungen und bei Vereinsverb�nden bereits in der Gr�ndungssatzung verankert sein. 

Wird bei sonstigen Verein eine Delegiertenversammlung wegen der Gr��e der Mit-
gliederzahl eingef�hrt, ist das nur durch eine Satzungs�nderung m�glich. Wirksam wird 
diese bei eingetragenen Vereinen erst mit der Eintragung in das Vereinsregister. Die 
Delegierten k�nnen jedoch schon vor der Eintragung gew�hlt werden. Nach dem 
satzungs�ndernden Beschluss ist die Mitgliederversammlung nur noch f�r die Ma�-
nahmen zust�ndig, die f�r die Einf�hrung der Delegiertenversammlung erforderlich 
sind. Das gilt auch f�r r�ckwirkende Beschl�sse wie z. B. die Entlastung des 
Vorstands. 

Die Zust�ndigkeit einer Mitgliederversammlung kann dann wieder voll gegeben sein, 
wenn es aus irgendeinem Grund unm�glich geworden ist, Delegierte zu w�hlen. 

F�r die Einf�hrung einer Delegiertenversammlung muss die Satzung eine Reihe von 
Festlegungen treffen. Zwingend gekl�rt sein muss die Zahl der Delegierten, Ihre Amts-
dauer und die Form der Bestellung. Fehlen die n�tigen Regelungen, tritt automatisch 
an die Stelle der Delegiertenversammlung die nach BGB �bliche Mitgliederversamm-
lung. 

11.2. Festlegung der Zahl der Delegierten

Die Satzung muss festlegen, auf wie viele Mitglieder ein Delegierter entf�llt (OLG 
Frankfurt, Urteil vom 19.12.1984, 9 U 107/83). Der Schl�ssel f�r die Wahl der Dele-
gierten muss sicherstellen, dass alle Mitglieder in gleicher Weise durch Delegierte in 
der Delegiertenversammlung repr�sentiert werden (Gleichheitsgrundsatz). Das gilt 
auch f�r die mehrfach gestufte Organisation eines Zentralverbandes (Zweigverein �
Bezirksversammlung � Landesversammlung � Bundesversammlung). Dieser Grund-
satz der gleichm��igen Repr�sentation muss vor allem beachtet werden, wenn die 
Untergliederungen von Zentralverb�nden unterschiedliche Mitgliederzahlen haben. 
Eine Satzungsbestimmung, wonach jede Untergliederung ohne R�cksicht auf die 
unterschiedliche Mitgliederzahl gleiche viele Delegierte stellt, ist unzul�ssig.

Bei Zentralverb�nden ohne Untergliederungen kann die Satzung eine feste Zahl von 
Delegierten bestimmen. Ansonsten muss das Verh�ltnis zwischen der Zahl der 
Mitglieder und der Zahl der Delegierten in der Satzung festgelegt werden.

Bestimmt die Satzung einen Delegiertenschl�ssel � und keine feste Zahl von 
Delegierten � muss sie auch angeben, welcher Stichtag f�r die Berechnung der 
Delegiertenzahl ma�gebend ist. �blich ist als Stichtag er 31.12. des Vorjahres, wenn 
die Wahl nicht kurz nach dem Jahreswechsel erfolgen soll. Eine Ver�nderung der 
Mitgliederzahl nach dem Berechnungsstichtag wird dann nicht mehr zu ber�cksichtigt.

Die Satzung kann nicht anordnen, dass bei einer Verringerung der Mitgliederzahl 
w�hrend der Amtsperiode Delegierte ausscheiden oder bei einer Erh�hung neue 
Delegierte dazugew�hlt werden m�ssen.
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11.3. �Gekorene� und �geborene� Delegierte

Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass (bestimmte) Vorstandsmitglieder von 
Untergliederungen oder Mitgliedsvereinen automatisch Mitglieder der Delegierten-
versammlung sind (sogenannte �geborene� Mitglieder). Daneben kann die Delegierten-
versammlung durch gew�hlte (�gekorene�) Delegierte gebildet werden.

Die �geborenen� Mitglieder der Delegiertenversammlung k�nnen auch aus Organmit-
gliedern der Dachvereinigung gebildet werden. Die Verbandsleitung kann sich so einen 
gro�en Einfluss in der Delegiertenversammlung sichern. Da dies dem Gleichheits-
grundsatz widerspricht, muss die Zahl der �gekorenen� Mitglieder so gro� sein, dass 
sie die f�r Satzungs�nderungen erforderliche Mehrheit haben. Damit besteht die 
M�glichkeit, dass die �gekorenen� Delegierten die Zahl der �geborenen� wieder 
reduzieren k�nnen. Das entspricht dem Grundsatz der Vereinsautonomie, aus dem 
sich �hnliche Regelungen f�r �geborene� Vorstandsmitglieder ergeben. 

11.4. Die Amtsdauer der Delegierten

Hier gelten analoge Regelungen wie f�r die Wahl anderer Organtr�ger. Das Amt des 
Delegierter beginnt grunds�tzlich mit der Annahme der Wahl. Wird die Delegierten-
versammlung per Satzungs�nderung eingef�hrt, beginnt das Amt � soweit die Satzung 
das nicht anders regelt � mit dem Beginn der ersten Delegiertenversammlung.

Fehlt in der Satzung eine Regelung zur Amtsdauer, sind die Delegierten nur bis zum 
Ende der Wahl nachfolgenden Delegiertenversammlung im Amt. Grunds�tzlich wird 
von der Wahl f�r nur eine Delegiertenversammlung ausgegangen.

Sollen die Delegierten f�r mehrere Delegiertenversammlungen im Amt blieben, muss 
die Satzung das explizit festlegen. Eine l�ngere Bestelldauer ist zul�ssig � drei bis vier 
Jahren sind in jedem Fall unproblematisch (OLG Frankfurt, Urteil vom 19.12.1984, 
9 U 107/83). Die Satzung kann bestimmen, dass die Amtsperiode so lange dauert, bis 
die Ergebnisse von Neuwahlen der Delegierten bekannt geworden sind.

Eine Verl�ngerung der Wahlperiode durch Satzungs�nderung betrifft nur die Mitglieder 
der n�chstfolgenden Delegiertenversammlung. Die amtierenden Delegierten k�nnen 
nicht ihre eigene Wahlperiode verl�ngern.

Anders als eine Mitgliederversammlung kann sich eine Delegiertenversammlung per 
Beschluss selbst aufl�sen � auch dann endet die Amtsperiode der Delegierten. Das 
setzt aber eine entsprechenden Satzungsregelung voraus.

11.5. Die Art der Bestellung

Die Satzung muss auch die Art der Bestellung der Delegierten festlegen. Regelm��ig 
geschieht das durch eine Wahl durch die Mitglieder. Die Mitgliederbasis wird grund-
s�tzlich nur dann ordnungsgem�� repr�sentiert, wenn sie die M�glichkeit hat, durch 
Wahl der Delegierten wenigstens einen mittelbaren Einfluss auf die Willensbildung im 
�bergeordneten Verbandsorganen auszu�ben.
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Eines Selbsterg�nzung (Kooptation) der Delegiertenversammlung ist zwar � wie bei 
der Bestellung des Vorstands � zul�ssig, wenn die Satzung das erlaubt. Sie ist aber 
regelm��ig nur bei einem vorzeitigem Ausscheiden aus dem Amt m�glich. Ein wieder-
holte Kooptation verst��t gegen den Grundsatz innerverbandlicher Demokratie.

Grunds�tzlich hat jedes Mitglied des Verbands das aktive und passive Wahlrecht. Das 
Wahlrecht kann nach allgemeinen Vorgaben (aber nur per Satzung) eingeschr�nkt 
werden � etwa weil ein Mitglied mit den Beitragszahlungen im R�ckstand ist. Die 
Satzung kann aber Einschr�nkungen bei der W�hlbarkeit machen. Das kann z. B. ein 
bestimmtes Mindestalter sein oder eine bestimmte Dauer der Vereinszugeh�rigkeit.

Das Wahlvorschlagsrecht steht grunds�tzlich jedem Vereinsmitglied zu. Es darf nicht 
auf Verbandsorgane beschr�nkt sein. Einschr�nkungen durch Satzung sind aber 
zul�ssig. Etwa in der Form, das ein Wahlvorschlag von einer bestimmten Anzahl von 
Mitgliedern unterst�tzt oder innerhalb einer bestimmten Frist eingereicht werden muss.

Wie bei der Mitgliederversammlung k�nnen die Einzelheiten der Durchf�hrung der 
Delegiertenwahlen in einer Wahlordnung festgelegt werden. Sie kann vorsehen, dass 
f�r die Abwicklung der Wahl ein Wahlvorstand berufen wird. Die Mitglieder des Wahl-
vorstands d�rfen nicht selbst Wahlbewerber sein und sich auch nicht an Wahlvor-
schl�gen beteiligen. 

Die Wahl muss grunds�tzlich in einer Mitgliederversammlung stattfinden, da Wahlen 
Abstimmungen sind. Eine Briefwahl ist m�glich. Dies Satzung muss dann aber die 
Einstimmigkeitsregelung des � 32 Abs. 2 BGB ab�ndern, weil andernfalls der schrift-
lichen Beschlussfassung alle Mitglieder zustimmen m�ssten

Wie die Delegierten zu w�hlen sind, muss sich aus der Satzung ergeben. Hier gelten 
die gleichen Regelungen wie f�r die Vorstandswahl. Deswegen sind Listenwahlen zur 
zul�ssig, wenn die Satzung sie ausdr�cklich vorsieht.

11.6. Die Festlegung der Stimmenzahl

Damit durch eine zu gro�e Zahl von Delegierten bei Zentralverb�nden mit besonders 
gro�er Mitgliederzahl nicht die ordnungsgem��e Willensbildung in der Delegierten-
versammlung in Frage gestellt wird, kann die Satzung festlegen, dass Delegierten ein 
mehrfaches Stimmrecht zusteht.

Die Satzung kann dann auch bestimmen, dass bei Verfahrensfragen nicht die Zahl der 
Stimmen entscheidend ist, die ein Delegierter hat, sondern nach �K�pfen� abgestimmt 
wird. 

11.7. Die Amtsdauer der Delegierten

Die Amtszeit eines Delegierter beginnt grunds�tzlich mit der Annahme der Wahl. 
Werden Delegierte im Zusammenhang mit der Satzungs�nderungen gew�hlt, die an 
Stelle der Mitgliederversammlung eine Delegiertenversammlung einf�hrt, beginnt das 
Amt mit dem Beginn der ersten Delegiertenversammlung. Enth�lt die Satzung keine 
Regelung �ber die Amtsdauer, sind die Delegierten nur bis zum Ende der Wahl der 
nachfolgenden Delegiertenversammlung im Amt. Sind Delegierte f�r mehrere Dele-
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giertenversammlungen gew�hlt, muss das die Satzung so bestimmen. Eine Bestell-
dauer von drei bis vier Jahren ist nicht zu beanstanden.

Die Delegiertenversammlung kann zwar die Wahlperiode � durch Satzungs�nderung �
verl�ngern, das gilt aber erst f�r die Mitglieder der nachfolgenden 
Delegiertenversammlung.

Das Delegiertenamt endet mit dem Ablauf der Wahlperiode, und zwar auch dann, 
wenn neue Delegierte noch nicht gew�hlt sind. Die Satzung kann jedoch bestimmen, 
dass die amtierenden Delegierten so lange im Amt sind, bis neue Delegierte gew�hlt 
sind.

Der Delegierte kann sein Amt durch Erkl�rung gegen�ber dem Verband niederlegen, in 
dessen Versammlung er gew�hlt worden ist. Der ehrenamtlich t�tige Delegierte kann 
sein Amt jederzeit niederlegen. Hier gilt aber die �Unzeitregelung�. Entsteht dem 
Verband durch die vorzeitige Amtniederlegung ein Schaden, hat er gegen den Dele-
gierte einen Schadensersatzanspruch (� 671 Abs. 2 BGB). Die Satzung kann den 
jederzeitigen R�cktritt ausschlie�en, d.h. auf wichtige Gr�nde beschr�nken.

Das Delegiertenamt endet immer mit dem Eintritt der Gesch�ftsunf�higkeit. Es erlischt 
au�erdem durch den Tod; eine automatische Amtsnachfolge ohne Neuwahl w�re nur 
mit ausdr�cklicher Satzungsregelung m�glich.

Macht die Satzung entsprechenden Vorgaben, endet das Amt auch, wenn der Dele-
gierte die Voraussetzungen f�r die Bestellung nicht mehr erf�llt. Das ist etwa der Fall, 
wenn der Delegierte Vereinsmitglied sein muss und w�hrend der Amtsperiode die 
Vereinsmitgliedschaft verliert. Wird ein Delegierter in den Vorstand des Verbands 
gew�hlt, in dem er Delegierter ist, endet mit der Annahme der Wahl automatisch die 
Delegiertenstellung.

Die Satzung kann die Aberkennung des Delegiertenamtes bei Vorliegen bestimmter 
Tatbest�nde anordnen. Au�erdem endet das Amt, wenn die Satzung das vorsieht, 
durch eine satzungsm��ig vorgesehene Abwahl.

M�glich ist ein Amtsende auch durch die Selbstaufl�sung der Delegiertenversamm-
lung. Das muss die Verbandssatzung aber so vorsehen.

11.8. Rechte und Pflichten des Delegierten

Anders als Mitglieder in der Mitgliederversammlung haben Delegierte eine Organ-
stellung. Daraus ergeben sich eine Reihe von rechtlichen Besonderheiten.

Mit der Annahme der Wahl bekommt der Delegierte eine Organstellung, also ein Amt 
im Verband, �hnlich wie auch der Verbandsvorstand. Aus diesem organschaftlichen 
Verh�ltnis zum Verband ergeben sich Rechte und Pflichten.

Wie der Vorstand steht der Delegierte in einem Auftragsverh�ltnis (�� 662 ff. BGB). Er 
hat also nur Anspruch auf Aufwendungsersatz. Ein zus�tzliches Anstellungsverh�ltnis 
mit Verg�tungsanspruch (Dienstvertrag) muss getrennt abgeschlossen werden.

Der Delegierte das Recht, aber auch die Pflicht, an den Tagungen der Delegierten-
versammlung teilzunehmen. Er muss dazu unter Mitteilung der Tagesordnung einge-
laden werden (wie das Mitglied zur Mitgliederversammlung). Die Delegierten haben 
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auch das Minderheitsrecht nach � 37 BGB (zur Einberufung der Versammlung). In der 
Versammlung steht jedem Delegierten das Anwesenheits-, Rede-, Antrags- und 
Stimmrecht zu. Er kann fehlerhafte Beschl�sse anfechten � auch auf gerichtlichem 
Weg. Jeder Delegierte hat au�erdem das Recht auf eine Abschrift des Protokolls der 
Delegiertenversammlung.

Der Delegierte hat gegen den Verband einen Anspruch auf Aufwendungsersatz. Au�er 
die Satzung �bertr�gt den Anspruch auf Untergliederung. Nach � 670 BGB m�ssen vor 
allem Fahrt-, Verpflegungs- und �bernachtungskosten ersetzt werden. Dazu kann 
auch ein sonstiger Schaden geh�ren, den der Delegierte im Zusammenhang mit seiner 
amtlichen T�tigkeit erlitten hat, z. B. bei einem Unfall auf der Fahrt zur Delegierten-
versammlung. 

Der Delegierte steht nicht in einem Auftragsverh�ltnis zu den Mitgliedern, die ihn 
gew�hlt haben. Er hat also kein imperatives Mandat, d. h. er ist weisungsunabh�ngig 
und trifft seine Entscheidungen frei. Eine Stimmbindung ist m�glich, muss aber eigens 
geregelt werden.

Anders als f�r einfache Mitglieder ist f�r den Delegierten die Anwesenheit in der Dele-
giertenversammlung Pflicht. Die Teilnahmepflicht ergibt sich organschaftlich aus dem 
�bernommenen Amt. F�r die Nichtteilnahme m�ssen triftige Gr�nde (z. B. eine 
Erkrankung) vorliegen.

Der Delegierte muss sowohl die Gesamtinteressen des Verbands als auch die Inter-
essen der ihn w�hlenden Mitglieder im Auge haben. Er muss ich dazu laufend 
informieren. Zumindest er die Ergebnisse von Mitgliederversammlungen der Basis-
organisation kennen. 

Nach � 666 BGB ist der Delegierte zur Auskunft verpflichtet � allerdings nur der Dele-
giertenversammlung und eventuell dem Verbandsvorstand gegen�ber, da sein 
Vertragspartner der Verband ist.

Nach der Beendigung des Amtes muss der Delegierte alles an den Verband heraus-
zugeben, was er von ihm oder von Dritten in Zusammenhang mit seinem Amt erhalten 
hat (� 667 BGB).

Bei Rechtsgesch�ften zwischen dem Verband um ihm selbst gilt der Stimmrechtaus-
schluss des � 34 BGB. Das Gleiche ist der Fall, wenn es zu einer Kollision zwischen 
den Verbands- und den Eigeninteressen des Delegierten kommt.

11.9. Die Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat im Verband die Funktion einer Mitgliederversamm-
lung. Deshalb gelten entsprechend die Regelungen der �� 32 ff. BGB. Das betrifft z. B. 
Satzungs�nderungen oder die Aufl�sung des Verbands.

Die Delegierten m�ssen in der Vertreterversammlung f�r sich und f�r die vertretenen 
Mitglieder diejenigen Rechte und Pflichten wahrnehmen, die sonst im Verein jedes 
Mitglied selbst und ausschlie�lich f�r sich aus�bt. Der Delegierte muss in der Vertreter-
versammlung mittels eines Rede-, Auskunfts- und Antragsrechts sachgerecht 
mitarbeiten.
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Vereinsmitglieder, die nicht Delegierte sind, haben grunds�tzlich kein Recht zur Teil-
nahme an Delegiertenversammlungen. Ein solches Teilnahmerecht muss die Satzung 
ausdr�cklich gew�hren. 

Besteht die Delegiertenversammlung aus �gekorenen� und �geborenen� Mitgliedern, 
haben Vorstandsmitglieder, die Delegierte sind, automatisch ein Teilnahmerecht. Das 
gilt aber nicht f�r sonstige Vorstandsmitglieder der Untergliederungen. Es sei denn, die 
Satzung regelt das ausdr�cklich so. 

Das Stimmrecht des Delegierten muss pers�nlich ausge�bt werden. Eine Stimmrechts-
�bertragung ist nur zul�ssig wenn die Satzung das � eventuell nur f�r Sonderf�lle wie 
die Erkrankung des Delegierten � ausdr�cklich so regelt.

Beschl�sse der Delegiertenversammlung k�nnen unter bestimmten Voraussetzungen 
auch von Vereinsmitgliedern, die nicht Delegierte sind, gerichtlich angefochten werden. 
Voraussetzung daf�r ist, dass ein Beschluss unter Versto� gegen elementare Rechts-
grunds�tze gefasst worden und dass er, wenn er unangefochten in die Mitgliedschafts-
rechte des anfechtenden Mitglieds eingreift. Beispiel: Der Verband beschlie� eine 
gravierende Erh�hung der Mitgliederumlagen in den Basisorganisationen.

12. Die schriftliche Beschlussfassung im Verein
� 32 Absatz 2 B�rgerliches Gesetzbuch BGB sieht unabh�ngig von einer besonderen 
Satzungsregelung vor, dass Beschl�sse im Verein auch schriftlich gefasst werden 
k�nnen � also ohne dass eine Mitgliedersammlung einberufen werden muss.

F�r Vereine kann das eine erhebliche organisatorische Vereinfachung darstellen. Es 
sind aber einige Vorgaben zu beachten.

Grunds�tzlich sieht das Vereinsrecht f�r Beschlusse der Mitgliederversammlung eine 
tats�chliche Zusammenkunft der Mitglieder vor. Die Satzung kann davon abweichen 
und f�r alle oder bestimmte Beschl�sse auch eine schriftliche Beschlussfassung 
zulassen. Enth�lt die Satzung keine Regelung, gelten f�r schriftliche Abstimmungen 
die strengen Anforderungen des � 32 (2) BGB. Danach m�ssen alle Mitglieder 
zustimmen. Ein einziges Mitglied, dass auf ein entsprechendes Schreiben des Vereins 
nicht reagiert, macht also die schriftliche Beschlussfassung unm�glich. Der Verein 
kann nicht eine fehlende Antwort als stillschweigende Zustimmung auslegen � auch 
wenn er das in seinem Schreiben an die Mitglieder so formuliert.

Aus diesem Grund wird eine schriftliche Abstimmung � ohne Vereinfachung des 
Verfahrens durch entsprechende Satzungsregelungen � nur in kleinen Vereinen 
praktikabel sein. Sinnvoll ist sie besonders dann, wenn die Mitglieder weit verstreut 
wohnen. 

Die BGB-Regelung zur schriftlichen Beschlussfassung kann per Satzung sowohl 
erleichtert als auch erschwert werden. So kann z. B. die Einstimmigkeit entfallen. 
Sinnvoll kann es sein, Verfahrenvorschriften einzuf�hren, ohne dass die Einstimmigkeit 
aufgehoben wird. Gerade in kleinen Vereinen k�nnen so Abstimmungen am Vorstand 
vorbei verhindert werden.

Beispiel: Der Vorstand erh�lt einen von allen 15 Mitgliedern unterschriebenen Brief, 
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dass er abgew�hlt ist. Der Abberufungsbeschluss ist g�ltig, weil er von allen 
Mitgliedern in schriftlicher Form gefasst wurde. F�r den Vorstand galt das 
Stimmverbot des � 34 BGB.

12.1. Wor�ber kann schriftlich abgestimmt werden?

Grunds�tzlich kann zu jedem Gegenstand ein schriftlicher Beschluss gefasst werden. 
Die einzige Ausnahme ist die Verschmelzung von Vereinen. Hier ist nach � 13 (1) 
Umwandlungsgesetz eine Versammlung zwingend erforderlich.

Die Satzung kann die schriftliche Abstimmung nur f�r bestimmte F�lle vorsehen und 
dabei auch die Anforderung des � 32 BGB mildern, in dem sie auf die Einstimmigkeit 
verzichtet. M�glich w�re auch eine Kombination von schriftlicher Beschlussfassung 
und Mitgliederversammlung. Denkbar w�re so z. B. ein Briefwahlverfahren bei 
Vorstandswahlen, das Mitglieder nutzen k�nnen, die an der Versammlung nicht 
teilnehmen k�nnen. 

12.2. Die Durchf�hrung der schriftlichen Abstimmung

Eingeleitet wird die schriftliche Abstimmung durch das Vereinsorgan, das auch die 
Mitgliederversammlung einberuft. Macht die Satzung hier keine Vorgaben, ist das der 
vertretungsberechtigte Vorstand. 

Abgestimmt werden kann durch Einzelschreiben, aber auch im Umlaufverfahren, also 
mit einem Schriftst�ck, das jedes Mitglied unterzeichnet. Im Anschreiben sollte darauf 
hingewiesen werden, dass das Abstimmungsverfahren nach der Satzung zul�ssig ist. 

Neben einem einfachen Brief sind auch Telefax oder Telegramm zul�ssig. E-Mail erf�llt 
zwar die Schriftformerfordernis, wirft aber Probleme beim Nachweis der Urheberschaft 
auf. Eine Abstimmung per E-Mail wird also nur dann nicht anfechtbar sein, wenn die 
Satzung das ausdr�cklich erlaubt und ein sicheres Authentifizierungsverfahren einge-
setzt wird. 

Da f�r ein schriftliches Abstimmungsverfahren die Einstimmigkeit nachzuweisen ist, 
muss die genaue Mitgliederzahl festgestellt werden. Das gilt besonders f�r Beschlusse, 
die zum Vereinsregister angemeldet werden m�ssen � z. B. die Wahl des Vorstands 
oder Satzungs�nderungen. 

Vom Stimmrecht ausgeschlossene Mitglieder m�ssen nicht ber�cksichtigt werden. Von 
der Regelung des � 34 BGB (Stimmverbot bei Rechtsgesch�ften mit Mitgliedern) 
abgesehen, gilt das vor allem f�r einen satzungsm��igen Stimmrechtsausschluss. So 
kann die Satzung z. B. regeln, dass Mitglieder nicht stimmberechtigt sind, die mit ihren 
Beitr�gen im R�ckstand sind oder gegen die ein Ausschlussverfahren l�uft.

F�r die erforderlichen Mehrheiten gelten die allgemeinen Vorschriften. Au�er bei 
Satzungs�nderungen und der Aufl�sung des Vereins gen�gt also die relative Mehrheit 
der abgegeben Stimmen (mehr Ja- als Nein-Stimmen). Enthaltungen und ung�ltige 
Stimmen werden nicht gez�hlt. Die Zustimmung zum schriftlichen Verfahren muss aber 
eindeutig sein. Fehlende Antworten k�nnen also nicht als Enthaltung gewertet werden. 

www.vereinsknowhow.de


Seite 52

Mitgliederversammlung www.vereinsknowhow.de

Die schriftliche Stimmabgabe ist mit Eingang aller Stimmen bei Verein beendet. Die 
BGB-Regelung ist hier problematisch, weil bis zum Eingang aller Stimmen offen bleibt, 
ob die Abstimmung �berhaupt wirksam m�glich ist. F�r die Bekanntgabe des Abstim-
mungsergebnisses gibt es keine gesetzlichen Vorschriften. F�r die Bekanntmachung 
der Protokolle gelten die Vorgaben der Satzung f�r Mitgliederversammlungen.

13. Welche Informationsrechte haben Mitglieder?
Auskunftspflichten des Vorstandes sind gesetzlich durch keine vereinspezifschen 
Vorschriften geregelt. Es gelten nach � 27 (BGB) die allgemeinen Vorschriften f�r den 
Auftrag (�� 664 bis 670). Grunds�tzlich hat der Vorstand danach eine umfassende 
Auskunftspflicht gegen�ber der Mitgliederversammlung und zwar auf Verlangen und in 
allen Vereinsangelegenheiten. Dieses Informationsrecht ist ein grundlegendes 
Mitgliederrecht.

Es gilt aber der Grundsatz: Mitgliederrechte sind in der Mitgliederversammlung 
auszu�ben. Das Auskunftsrecht eines einzelnen Mitglieds au�erhalb der Mitglieder-
versammlung ist eng beschr�nkt. Vor allem besteht in aller Regel nur der Anspruch auf 
die Einsichtnahme in Dokument, nicht auf die Erstellung von Kopien. Das Einzel-
mitglied hat aber ein Recht auf Aush�ndigung eines Satzungsexemplars, was freilich 
selbstverst�ndlich sein sollte, weil die Satzung die grundlegenden Rechte und Pflichten 
der Mitglieder regelt.

Dagegen hat die Mitgliederversammlung ein umfassendes Recht auf Ausk�nfte �ber 
alle Angelegenheit des Vereins. Das gilt auch gegen�ber Einzelmitgliedern, soweit das 
f�r Tagesordnungspunkte und die allgemeine Meinungsbildung erforderlich ist.

Grunds�tzlich gibt es aber auch Tatsachen, die der Geheimhaltung unterliegen 
k�nnen. Ein grunds�tzliches Recht zur Auskunftsverweigerung wird immer dann 
gegeben sein, wenn dem Verein dadurch ein Schaden droht (z. B. wenn Details aus 
laufenden Vertragsverhandlungen zum Schaden des Vereins genutzt werden k�nnten). 
Ebenso, wenn damit gesetzliche Regelungen (z. B. Datenschutz) oder die Pers�nlich-
keitsrechte von Vorstandsmitgliedern verletzt w�rden. 

Einzelne Mitglieder haben au�erhalb der Mitgliederversammlung nur sehr einge-
schr�nkte Informationsrechte. Das gilt z. B.

�÷f�r die Einsicht in Mitgliederlisten oder Belege �ber Aus- und Eintritt von 
Mitgliedern, wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt (etwa bei einem 
Minderheitenbegehren nach � 37 BGB)

�øbei der �berpr�fung von Mehrheitsbeschl�ssen (z. B. bez�glich der 
Beschlussf�higkeit der Mitgliederversammlung), aber nur, wenn gewichtige 
Gr�nde vorliegen.

Ein allgemeiner Anspruch auf Aush�ndigung eines Mitgliederverzeichnisses besteht 
nicht, es sei denn bei entsprechender Satzungsregelung oder wenn dies langj�hrige 
Praxis im Verein war. Gerade hier sind aber Vorschriften des Datenschutzes zu 
beachten.

Mitglieder k�nnen berechtigte Auskunftsbegehren auch gerichtlich durchsetzen. Schon 
aus diesem Grund sollte sie als Vorstand eine Auskunftsverweigerung unbedingt 
begr�nden und protokollieren (Nachpr�fbarkeit).
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